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Allgemeine Geschäfsbedingungen
Die folgenden Reise- und Geschäsbedingungen werden Bestandteil des zwischen 
Ihnen (nachfolgend „Kunde“ oder „Reisender“) und uns (nachfolgend: „PONANT“ 
oder „Reiseveranstalter“) geschlossenen Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetz-
lichen Vorschrien und füllen diese aus: Ihr Vertragspartner ist COMPAGNIE DU 
PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE. Sie werden durch die „Allge-
meinen Informationen“ der jeweiligen Buchungssaison ergänzt. Die Buchung und 
Abwicklung wird von unserer Buchungsstelle im Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, 
Deutschland, vermittelt. Wir bitten Sie daher jegliche Korrespondenz im Zusam-
menhang mit der Reise ausschließlich mit unserer Buchungsstelle zu führen. 

1. Abschluss des Reisevertrages / Verpflichtung für Mitreisende 
1.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebotes sind die Reiseausschreibung des Veranstalters sowie 
die ergänzenden Informationen für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden 
bei Buchung vorliegen. 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die 
Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von der Anmeldung des Kunden ab, so 
liegt in der Reisebestätigung ein neues Angebot des Veranstalters, an das er für die 
Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt dann zustande, sofern 
PONANT bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat, wenn der Kunde innerhalb dieser 
Bindungsfrist dem Veranstalter gegenüber die Annahme ausdrücklich erklärt oder 
eine Anzahlung leistet.
Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche 
Eigenschaen der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, 
die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen 
werden nur dann Bestandteil des Pauschalreisevertrags, wenn dies zwischen dem 
Kunden und PONANT ausdrücklich vereinbart ist.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrilich, per E-Mail oder per Tele-
fax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklä-
rung) durch den Reiseveranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine  den gesetzlichen Vorgaben  
entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaen Datenträger übermitteln 
(welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren 
oder zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, 
z.B. auf Papier oder per Email), sofern der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebe-
stätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertrags-
schluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb 
von Geschäsräumen erfolgte.
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäsverkehr (z.B. Internet) gilt für den 
Vertragsabschluss: 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internet-
auritt erläutert. 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zu-
rücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrektur-
möglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind 
angegeben. 
d) Soweit der Vertragstext vom Reiseveranstalter gespeichert wird, wird der Kunde 
darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrich-
tet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet 
der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich 
auf elektronischem Weg bestätigt. (Eingangsbestätigung) 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons 
"zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustan-
dekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchung (Reiseanmeldung). 
h) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung des Reisever-
anstalters beim Kunden zu Stande, die auf einem dauerhaen Datenträger erfolgt. 
Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betätigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der Buchungs-
bestätigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit Darstellung dieser 
Buchungsbestätigung zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den 
Eingang seiner Buchung bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Speiche-
rung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten wird. Die Verbind-
lichkeit des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese 
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. PONANT wird 

dem Kunden zusätzlich die Reisebestätigung in Textform übermitteln.
1.4. Räumt PONANT dem Kunden aufgrund seines Angebots eine Option ein, ver-
fällt diese automatisch nach der in der Optionsbestätigung vereinbarten Frist. 
1.5. Nach den gesetzlichen Vorschrien besteht bei Pauschalreiseverträgen nach 
§§ 651a und 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden, kein Widerrufs-
recht, sondern bestehen lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungs-
rechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. Ein Widerrufsrecht 
besteht aber, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb 
von Geschäsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen  Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden; auch dann besteht kein Widerrufsrecht.

2. Bezahlung 
2.1. PONANT darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag
besteht. Nach Vertragsschluss und Erhalt der Reisebestätigung ist eine Anzahlung in 
Höhe von 20 % des Reisepreises innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum fäl-
lig und per Kreditkarte oder durch Überweisung zu zahlen. Bei Überweisungen aus 
dem Ausland hat der Überweisende die zusätzlich anfallenden Gebühren für Aus-
landsüberweisungen vollständig zu tragen. Die Restzahlung ist spätestens 30 Tage 
vor Reiseantritt fällig und zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt 
wird, insbesondere nicht mehr nach Zier 8.1 abgesagt werden kann. 
2.2 Werden fällige Zahlungen auf den Reisepreis vom Kunden teilweise oder voll-
ständig trotz Mahnung und angemessener Fristsetzung durch uns nicht geleistet, 
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz entsprechend 
der Rücktrittsentschädigung in Zier 5.2. und 5.3. zu verlangen. 
2.3. Versicherungsprämien für eine Reiseversicherung (z. B. Reiserücktrittskosten- 
oder Reiseabbruchsversicherung, Reisekrankenversicherung mit medizinischer 
Notfall-Hilfe, Reisegepäck-Versicherung) sind nach den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen der jeweiligen Versicherung fällig und in der Regel nach Vertrags-
schluss in voller Höhe unabhängig vom Reisepreis zu zahlen. 
2.4. Flugleistungen sind ebenfalls gleich nach Vertragsschluss in voller Höhe fällig.

3. Leistungen und Preise, Preisänderung vor Vertragsschluss 
3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Beschrei-
bungen in der Reiseausschreibung sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben 
in der Reisebestätigung verbindlich. Werden auf Wunsch des Kunden individuelle 
Änderungen und Abreden bei einer Reise vorgenommen, so ergibt sich unsere Leis-
tungsverpflichtung aus dem entsprechenden konkreten Angebot an den Kunden 
in Verbindung mit der jeweiligen Reisebestätigung und den dort verbindlich auf-
geführten Leistungen. 
3.2. Die im Prospekt genannten Reisepreise sind für den Reiseveranstalter bindend. 
Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des 
Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für be-
stimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröentlichung dieses Pro-
spektes zu erklären. Ebenso behalten wir uns vor, eine Preisanpassung zu erklären, 
wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalrei-
se nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröentlichung des Pros-
pektes verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Buchung auf die erklärten Änderungen 
rechtzeitig hingewiesen. 

4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss 
4.1 Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen wesentlicher Reise-
leistungen, die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
werden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Die besonderen Ge-
gebenheiten der Schifahrt erfordern insbesondere folgende Änderungsmöglich-
keiten: Die Fahrpläne können aufgrund von Wetterverhältnissen, Behördenan-
ordnungen, politischen Spannungen, Warnungen des Außenministeriums, Gefahr 
terroristischer Anschläge, Unruhen, geänderten Hafenbeschaenheiten oder ande-
rer, von PONANT nicht zu vertretender, unvermeidbarer, außergewöhnlichen Um-
stände aufgrund derer Ponant an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist, geändert 
werden. PONANT kann insbesondere auch nicht garantieren, dass einzelne Häfen 
fahrplanmäßig angelaufen werden oder die Hafenfolge eingehalten wird. Der Kun-
de ist gehalten, sich vor Landgängen die Liegezeiten des Schis rückbestätigen zu 
lassen. Falls das Schi in Quarantäne kommt, hat der Kunde selbst die Kosten für 
seinen Unterhalt zu tragen. Ist der Kunde an Bord und wird dort verpflegt, hat er die 
entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. 
Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenscha einer Reiseleis-
tung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des 
Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer 
vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemes-
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senen Frist
• entweder die Änderung anzunehmen 
• oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveran-

stalter eine solche Reise angeboten hat. 
Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters zu reagieren oder 
nicht. Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter reagiert, dann kann er 
entweder der Vertragsänderung zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatzreise ver-
langen, sofern ihm eine solche angeboten wurde oder unentgeltlich vom Vertrag 
zurücktreten.
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der 
gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen.
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Zier 4.5 in klarer, verständlicher und 
hervorgehobener Weise hinzuweisen.
4.2. Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der 
auch tatsächlich nachträglich eingetretenen und bei Abschluss nicht vorhersehba-
ren Erhöhung der Beförderungskosten aufgrund höherer Kosten für Treibsto oder 
anderer Energieträger, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Touristenabga-
ben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreende 
Reise geltenden Wechselkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung 
pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, wenn zwischen dem Ver-
tragsabschluss und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier Monate liegen. Soll-
te dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine 
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt 
wird, ist unwirksam. 
4.3. Bei einer Preiserhöhung um mehr als 8 % des Reisepreises oder einer erheb-
lichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kos-
tenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot an-
zubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Än-
derung der Reiseleistung oder des Reisepreises durch den Reiseveranstalter bei 
diesem geltend zu machen. Ein eventueller Treibstozuschlag/Tagesbasis (S) bei 
steigenden Rohstopreisen berechnet sich wie folgt: 
S = [(Preisdierenz Treibsto MDO * X MDO Tagesverbrauch**)/ Passagier-
kapazität des Schies***] X Dauer der Kreuzfahrt mit MDO + [(Preisdierenz 
Treibsto LNG * X LNG Tagesverbrauch** + Preisdierenz Treibsto MDO * 
X MDO Tagesverbrauch**/k**)/ Passagierkapazität des Schies***] X Dauer 
der Kreuzfahrt mit LNG 
(*): MDO: Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge in US$. LNG für Kreuzfahrten in der nördli-
chen Hemisphäre: TTF + 2.5 $/mmbtu umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert 
von LNG = 46 MJ/kg, wo 2.5$/mmbtu den Lizenzgebühren und Bunkerkosten des 
LNG-Terminals in der Umgebung von Rotterdam entsprechen. LNG für Kreuzfahrten 
in der südlichen Hemisphäre: Henry Hub + 7 $/mmbtu umgerechnet in Tonnen mit 
einem Brennwert von LNG = 46 MJ/kg, wo 7$/mmbtu den Übertragungskosten bis 
zur Verflüssigungsstelle + Kosten von Verflüssigung + Lieferkosten + Lizenzgebühren 
und Bunkerkosten entsprechen.
(**): L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL: 20 t ; LE PONANT: 5,5 t ; PO-
NANT EXPLORERS: 15 t ; LE COMMANDANT CHARCOT: LNG 36 t ; MDO 43 t ; k = 72 ; 
LE M/S PAUL GAUGUIN: 22t
(***): L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 200 für Expeditionskreuz-
fahrten und 264 für andere Kreuzfahrten, 244 für LE LYRIAL; LE PONANT: 32 ; PONANT 
EXPLORERS: 172 ; LE COMMANDANT CHARCOT: 270 in der nördlichen Hemisphäre 
200 in der südlichen Hemisphäre; LE M/S PAUL GAUGUIN: 332
4.4. Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Wir empfehlen 
jedoch dringend, sich ca. 48 Stunden vor der Abreise vor dem Hin- und Rückflug die 
genauen Flugzeiten bei der jeweiligen Fluggesellscha persönlich rückbestätigen 
zu lassen. Dies wird von einigen Fluggesellschaen darüber hinaus ausdrücklich 
verlangt. 
4.5. Leistungs- oder Preisänderungen sind unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund auf einem dauerhaen Datenträger klar, verständlich und in her-
vorgehobener Form dem Reisenden mitzuteilen. 
4.6. Der Reisende kann den Dierenzbetrag zum vereinbarten Reisepreis verlangen, 
wenn die unter 4.1. bis 4.3. genannten Preise, Abgaben, Wechselkurse oder sons-
tigen Kosten zu niedrigeren Kosten für den Reiseveranstalter führen. Hat der Rei-
sende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom 
Reiseveranstalter unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der Zah-
lungsauorderung zu erstatten. Tatsächlich entstandene Verwaltungsausgaben, 
die dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen sind, können von dem zu 
erstattenden Mehrbetrag abgezogen werden. 

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/ Stornokosten/Ersatzperson 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen 
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt 
werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaen Daten-
träger zu erklären. 
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 

der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Er kann stattdessen eine 
angemessene Entschädigung für die getroenen Reisevorkehrungen und für seine 
Aufwendungen fordern. Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch 
pauschaliert, wobei sich die Entschädigungspauschalen nach dem Zeitraum zwi-
schen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis 
von Aufwendungen des Reiseveranstalters und dem zu erwartenden Erwerb durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen bemessen. 
5.3. Hiernach kann der Reiserveranstalter eine pauschalierte Entschädigung in Pro-
zent des Reisepreises wie folgt verlangen (% auf den Kreuzfahrtpreis, exkl. Hafen-
gebühren):
- Bis 211 Tage vor Reiseantritt: 5 % jedoch max. 300,- EUR pro Person 
- Ab 210 bis 121 Tagen vor Reiseantritt: 25 % 
- Ab 120 bis 91 Tagen vor Reiseantritt: 50 % 
- Ab 90 bis 46 Tagen vor Reiseantritt: 75 % 
- Ab 46 bis 1 Tag vor Reiseantritt: 90 % 
- Bei Nichtantritt oder Stornierung der Reise am Abfahrtstag: 95 % 
Diese Entschädigung gilt auch für alle anderen Leistungen, wie im Reisepreis inklu-
dierte Flüge, gebuchte Linienflüge, Transfers oder Vor- und Nachprogramme, etc. 
PONANT behält sich das Recht vor, für diese Leistungen eine höhere Entschädigung 
zu verlangen, wenn PONANT durch den Leistungsträger höhere Gebühren entstan-
den sind. Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen anderer Leistungsträger gelten 
deren Rücktrittsbedingungen, sofern darauf vor Buchung ausdrücklich hingewie-
sen wurde.
Diese Entschädigung gilt nicht für beim Reiseveranstalter abgeschlossene Reisever-
sicherungen. Diese sind nicht stornierbar oder erstattbar.
5.4. Es steht dem Reisenden stets frei, nachzuweisen, dass dem Reiseveranstalter 
ein Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pau-
schalen entstanden ist. Wir behalten uns vor, in Abweichung von den vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern und werden in diesem 
Fall die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen kon-
kret beziern und belegen. 
5.5. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf 
einem dauerhaen Datenträger erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall 
rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als dreißig Arbeitstage vor 
Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widerspre-
chen, wenn dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter 
in den Vertrag ein, haen er und der Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamt-
schuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, 
wenn und soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind. Der Rei-
severanstalter hat dem Reisenden einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher 
Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 

6. Umbuchungen 
6.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkun oder der Beför-
derungsart) besteht nicht. Ein Anspruch des Kunden besteht aber dann, wenn die 
Umbuchung erforderlich ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem 
Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich.
6.2. Ansonsten sind Umbuchungen nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisever-
trag unter den Bedingungen des 5.2 bis 5.4 sowie bei gleichzeitiger Neuanmeldung 
möglich. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. 
6.3. Für Um- und Neubuchungen gelten die ausgeschriebenen Bedingungen; Ra-
batte und Sonderkonditionen können nicht übertragen werden. Unabhängig davon 
steht es jedem Kunden frei, von der ursprünglich gebuchten Reise zu den Bedingun-
gen des 5.2 bis 5.4 zurückzutreten, und eine neue Reise zu buchen. Die Bedingungen 
einer Umbuchung gelten ausschließlich für die Kreuzfahrt ab/bis Hafen. Bei Umbu-
chungen der bereits gebuchten Zusatzleistungen wie Flüge, Landprogramme, Vor- 
und Nachprogramme berechnet PONANT anfallende Kosten an den Kunden weiter. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind, hat er keinen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündi-
gung des Reisevertrags berechtigt hätten. Das gleiche gilt, wenn der Kapitän bzw. 
Schisarzt dem Reisenden die Weiterreise verbietet. Der Reiseveranstalter wird sich 
um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen han-
delt oder einer Erstattung des Reisepreises gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen. PONANT rät, sich gegen dieses Risiko zu versichern (siehe 
Zi. 20.2.). 

8. Rücktritt/Kündigung des Reiseveranstalters 
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8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
nur dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn er
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziert sowie 
den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktritts-
frist angibt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 50 % der ‚Passagierkapazität‘ (200 
Passagiere für Expeditionskreuzfahrten und 264 Passagiere für alle anderen Kreuz-
fahrten an Bord der LE BORÉAL, L’AUSTRAL und LE SOLÉAL, 244 Passagiere an Bord 
der LE LYRIAL; 32 Passagiere an Bord der LE PONANT; 172 Passagiere an Bord der 
PONANT EXPLORERS – LE LAPEROUSE, LE CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE DU-
MONT-D’URVILLE, LE BELLOT und LE JACQUES-CARTIER; 270 Passagiere an Bord der 
LE COMMANDANT CHARCOT; 332 Passagiere an Bord der LE M/S PAUL GAUGUIN).  
Ein Rücktritt ist spätestens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden in der vor-
vertraglichen Unterrichtung und der Reisebestätigung angegeben wurde, spätes-
tens jedoch am 21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt. Sollte bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht 
Gebrauch zu machen. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kun-
den umgehend, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung 
erstattet.
8.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn zudem vom Vertrag zurücktreten, 
wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung 
des Vertrags verhindert ist; in diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter vom Ver-
trag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. 
8.3. Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass eine 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum 
Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist oder sich sonst stark vertrags-
widrig verhält, kann der Reiseveranstalter ohne Einhaltung einer Frist den Reise-
vertrag kündigen. Dabei behält er den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des 
Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. erfolgter Erstattungen durch Leistungs-
träger oder ähnliche Vorteile, die er aus der anderweitigen Verwendung der nicht 
in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbe-
förderung trägt der Störer selbst. Ein solcher Fall ist in der Regel insbesondere dann 
gegeben, wenn der Kunde eine ihm bekannte Reiseuntauglichkeit vor Reisebeginn 
nicht mitgeteilt hat; sein Alter wissentlich falsch angegeben hat; nach dem Urteil 
des Kapitäns bzw. des Schisarztes wegen Krankheit, Gebrechen oder aus anderen 
Gründen reiseunfähig ist; auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung 
reist; mit falschen Angaben gebucht hat; zum Reiseantritt unpünktlich erscheint 
oder nicht die notwendigen Reisevorschrien erfüllt bzw. nicht die notwendigen 
Reisepapiere bei sich führt, so dass die Gefahr besteht, dass andere Passagiere das 
Schi nicht zum Landgang verlassen dürfen. Dies gilt jedoch nicht, soweit das ver-
tragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Informationspflichten 
des Reiseveranstalters beruht.
8.4. Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Rei-
sepreises verpflichtet ist, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt zu leisten. 

9. Haung und Haungsbeschränkung des Reiseveranstalters 
9.1. Wenn die Reise nicht vertragsgemäß erbracht wird, muss der Reisende gegen-
über der Crew, dem Reisevermittler oder dem örtlichen Leistungsträger den Mangel 
anzeigen und Abhilfe verlangen.
9.2. Unsere vertragliche Haung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist pro 
Reise und Kunden auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden nicht schuldha herbeigeführt wird.  Möglicherweise darüber hinaus 
gehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünen oder auf solchen beru-
henden gesetzlichen Vorschrien bleiben von der Beschränkung unberührt.
9.2. Wir haen nicht für Angaben in von uns nicht hergestellten Prospekten von 
Leistungsträgern, z. B. Hotel-, Orts- oder Schisprospekte Dritter. 
9.3. Kommt PONANT bei Schisreisen die Stellung eines vertraglichen oder ausfüh-
renden Beförderers zu, so regelt sich die Haung auch nach jeweils anwendbaren 
besonderen internationalen Abkommen oder auf solchen beruhenden gesetzli-
chen Vorschrien (z. B. Handelsgesetzbuch und Binnenschifahrtsgesetz). 
9.4. Wir haen nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z. B. fakultative Angebote örtlicher Agenturen und Veranstalter, zusätzliche Ausflü-
ge), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestäti-
gung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremd-
leistungen gekennzeichnet wurden. Wir haen jedoch, wenn und soweit für einen 
Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten durch uns ursächlich geworden ist. 
9.5. Schäden oder Zustellungsverzögerungen, Gepäckverlust, -beschädigung und 
-verspätung bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort 
und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellscha anzu-
zeigen. Fluggesellschaen lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schaden-
anzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädi-
gung binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, 

zu erstatten. Außerdem ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von 
Reisegepäck dem Vertreter des Reiseveranstalters bzw. dem Reiseveranstalter an-
zuzeigen. 

10. Gepäck und Tiere
10.1. Der Kunde muss sein Gepäck leserlich mit seinem Vor- und Nachnamen, sei-
ner Kabinennummer und dem Zielgebiet versehen; anderenfalls ist PONANT für Ver-
luste, Verwechslungen und falsches Ein- oder Ausladen nicht verantwortlich. 
10.2. Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbe-
sondere wird dem Kunden nicht gestattet, Waen oder andere gefährliche Gegen-
stände, Rauschmittel, verbotene oder kontrollierte Substanzen sowie für den Ver-
brauch während der Reise bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. 
Bei Verletzung dieser Pflicht kann der Kunde sich strafbar machen. Außerdem ist der 
Kunde zum Schadensersatz verpflichtet. Der Kunde muss sofort – falls erforderlich 
– der Crew, dem Veranstalter oder der Airline Zugang zu seinem Gepäck gewähren.  
Dies gilt auch für Zoll und Behörden in den besuchten Ländern.
Folgende Artikel sind verboten:
Verbotene Narkotika/Drogen (einschließlich medizinisch verschriebenem Ma-
rihuana und anderem Zubehör, das mit dem Konsum von Drogen in Verbindung 
steht; dies betrit auch Wasserpfeifen); alle Feuerwaen, einschließlich Repliken, 
Nachahmungen, neutralisierte Feuerwaen, Startpistolen und deren Bestandteile; 
Pistolen oder Gewehre mit BB- oder Bleikugeln; andere Projektilwaen oder ein 
Gegenstand, der wie eine Feuerwae aussieht oder mit einer solchen in Verbindung 
gebracht werden kann (z. B. Paintball-Pistole); alle Arten von Munition oder Nach-
bildungen, die für die Artikel aus den Punkten 2, 3 und 4 bestimmt sind; alle Arten 
von Explosivstoen, ihre Komponenten (z. B. Zünder) einschließlich Nachbildungen 
von Explosivstoen oder Vorrichtungen, Feuerwerkskörper, Leuchtraketen und py-
rotechnische Erzeugnisse; Kampfsportwaen (z. B. Wurfsterne/ Shuriken, Nuncha-
ku);Messer mit einer Länge von mehr als 3 Zentimetern; Rasiermesser; Säbel, Sgian 
Dubh oder Kirpan; Harpunen oder Harpunengewehre; Armbrüste, Armbrustbolzen 
und Pfeile; Stumpfe Waen wie Schlagringe, Vorschlaghämmer, Teleskopschlag-
stöcke, Knüppel, Dreschflegel oder Nunchakus; Gegenstände, die handlungsun-
fähig machende Substanzen enthalten (z. B. Gaspistole, Pfeerspray, Tränengas,
Phosphor, Säure und andere chemische Substanzen, die sich als verstümmelnd 
oder handlungsunfähig machend erweisen können); Hilfsmittel, die zur Fesslung 
oder Fixierung von Personen dienen (z. B. Handschellen, Gurte zur Fixierung der 
Beine oder des Kopfes); Entzündliche Stoe oder gefährliche Chemikalien (z. B. 
Benzin, Brennspiritus, Farbverdünner, Feuerzeugbenzin usw.); alle anderen Gegen-
stände, die als Angriswae hergestellt, zweckentfremdet oder verwendet werden; 
Betäubungsgeräte (Tazer und Betäubungspistolen); Große Batterien mit einer Ka-
pazität von mehr als 100 W (z. B. Ersatzbatterien und externe Notstrombatterien). 
An Bord sollten Gäste außerdem vermeiden, ihre batteriebetriebenen Geräte über 
Nacht aufzuladen; Gegenstände, die an Bord des Schies befördert und nicht von 
der Reederei bereitgestellt wurden und die irgendein Heizelement enthalten (z. B. 
Tauchsieder, Heizdecken, Bügeleisen, Wasserkocher, Kaeemaschinen mit Heiz-
platten, Reiskocher usw.); alle selbstfliegenden oder ferngesteuerten Flugobjekte, 
Spielzeuge oder Drohnen; Hoverboards, Roller, Elektroroller oder Segways; Druck-
luflaschen/-tanks, Zylinder einschließlich Tauchflaschen, Propangasflaschen und 
große Aerosolkartuschen; Funksender zur Ortung im Notfall (RLS), Amateurfunk-
geräte, Satellitentelefone, Transformatoren, Laser und Laserpointer; alle Arten von 
Funk- oder Telefonstörgeräten; Samsung Note 7; Kerzen.
Waren, Güter und Gegenstände, deren Inhalt die Gesundheit und Unversehrtheit 
anderer Reisender und ihres Gepäcks, von Personen und Gütern gefährden, das 
Schi beschädigen oder verschmutzen könnten, brennbare, explosive, ätzende, 
gefährliche, geruchsintensive oder sinkende Materialien, Gegenstände, deren Ein-
fuhr verboten ist oder die nicht den Zoll- oder Polizeivorschrien entsprechen, und 
generell alle Waren und Gegenstände, die nicht für den persönlichen Gebrauch des 
Reisenden bestimmt sind, sind an Bord und im Gepäck verboten. 
Der Reisende haet in jedem Fall für alle Verletzungen, Verluste oder Schäden, die 
er infolge des Vorhandenseins verbotener Gegenstände in seinem Gepäck oder in
seiner Kabine erleidet, und befreit den Kreuzfahrtveranstalter, den Beförderer und/
oder CDP von sämtlichen Haungsansprüchen, die gegen sie aufgrund des Vorhan-
denseins dieser verbotenen Gegenstände an Bord oder beim Ein- oder Aussteigen 
geltend gemacht werden könnten. Diese verbotenen Gegenstände können jederzeit 
und an jedem Ort vom Kreuzfahrtveranstalter, dem Beförderer, der Crew und/oder 
CDP ausgeschit, zerstört oder unschädlich gemacht werden, ungeachtet etwaiger 
Kosten für die Vernichtung, die ohne Entschädigung im kompletten Umfang vom 
Reisenden zu begleichen sind.  
10.3. Während der Reise haet PONANT nicht für Schäden oder Verlust an Fotoap-
paraten, Telefonen, elektronischer Geräte oder sonstiger Wertsachen, die an Bord, 
an Land, auf den Tenderbooten, den Schlauchbooten oder während der Ein- und 
Ausschiung passieren.
10.4. Die Mitnahme von Tieren an Bord ist nicht gestattet. 

11. Obliegenheiten des Reisenden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des 
Reisenden, Mitwirkung des Reisenden, Rechte bei Reisemängeln 
11.1. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reise-
mängeln zu verschaen. 
11.2. Ist die Pauschalreise mangelha, kann der Reisende, wenn die Voraussetzun-
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gen der gesetzlichen Vorschrien vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist, 
Abhilfe verlangen, selbst Abhilfe schaen und Ersatz der erforderlichen Aufwendun-
gen verlangen, Abhilfe durch andere Reiseleistungen (Ersatzleistungen) verlangen,
und Kostentragung für eine notwendige Beherbergung verlangen, den Vertrag nach 
§ 651l BGB kündigen, die sich aus einer Minderung des Reisepreises (§ 651m BGB) 
ergebenden Rechte geltend machen und nach § 651n BGB Schadensersatz oder 
nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
11.3. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, 
kann der Reisende den Vertrag kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn 
der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte angemessene Frist hat 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten; der Bestimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder die sofortige Abhilfe 
notwendig ist. 
11.4. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter sowie der Crew, dem Reisevermittler 
oder dem örtlichen Leistungsträger einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen 
und dort innerhalb angemessener Frist, um Abhilfe zu ersuchen. 
11.5. Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaen Unterlassung der An-
zeige nicht Abhilfe schaen konnte, ist der Reisende nicht berechtigt, die in § 651m 
BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 651n BGB Schadensersatz 
zu verlangen. 
11.6. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist beauragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 
dies möglich ist. 
11.7. Reiseleiter oder Agenturen und Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche 
anzuerkennen. 
11.8. Der Reisende ist persönlich für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort 
verantwortlich. 
11.9. Der Reisende hat den Reiseveranstalter unverzüglich zu informieren, wenn 
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Hotelvoucher, Flugunterlagen) nicht in-
nerhalb der ihm von uns mitgeteilten Zeiten erhält oder wenn die Unterlagen und 
Tickets bezüglich der Daten des Kunden falsche Angaben enthalten. 

12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat 
12.1. Die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 651 i Abs. 3 BGB hat gegenüber 
dem Reiseveranstalter unter folgender Anschri zu erfolgen: COMPAGNIE DU PO-
NANT, Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, Deutschland. Die Geltendmachung kann 
auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen ge-
bucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaen Datenträger wird emp-
fohlen.

13. Abtretung 
13.1. Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter ist ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht unter Familienangehörigen. 

14. Flugbeförderung und Informationspflichten über die Identität des aus-
führenden Lufahrtunternehmens 
14.1. Ist mit der Kreuzfahrt eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen 
Reiseteil die Flugbeförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellscha, welche 
von PONANT auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 
14.2. Die Flugzeiten sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flugzeuge sowie der 
Genehmigung durch die Luraumüberwachung abhängig und können daher auch 
in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden liegen. 
14.3. Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Lufahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kun-
den über die Identität der ausführenden Fluggesellscha sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu 
informieren. 
14.4. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellscha noch nicht fest, so 
ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellscha bzw. die 
Fluggesellschaen zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. 
14.5. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellscha den Flug durch-
führen wird, muss er den Kunden informieren. 
14.6. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellscha genannte Flug-
gesellscha, muss der Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informie-
ren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, 
dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. 
14.7. Die Liste der Fluggesellschaen mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf 
folgender Internetseite abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/
air-ban/index_de.htm 

15. Pass-, Visa-, Gesundheitsvorschrien, Reisetauglichkeit und Kinder
15.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden über allgemeine Pass- und Visaerfor-
dernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes ein-
schließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendi-
gen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. 
15.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaen und Mitführen der behörd-

lich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschrien. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschrien erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Las-
ten des Kunden. 
15.3. Der Reiseveranstalter haet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zu-
gang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Kunde ihn mit der Besorgung beauragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter 
eigene Pflichten verletzt hat. 
15.4. Der Kunde muss die Bestimmungen des vorab kommunizierten und vom 
Kunden mit Abschluss des Reisevertrags akzeptierten Hygieneprotokolls erfüllen. 
Das Hygieneprotokoll kann sich vor Abfahrt nochmal verändern und erneut an den 
Kunden kommuniziert werden. Es muss während der gesamten Reise eingehalten 
werden. Das aktuelle Hygieneprotokoll kann jederzeit auf der PONANT Webseite ta-
gesaktuell eingesehen werden unter: https://de.ponant.com/covid-informationen/. 
Akzeptiert der Kunde diese Bestimmungen nicht oder hält diese nicht ein, behält 
sich der Beförderer vor, dem Kunden die Einschiung oder die Weiterreise zu ver-
weigern. In diesem Falle gilt die Reise als vom Kunden storniert. Abweichend von 
den Zi. 5. und 7., gewährt der Reiseveranstalter hier ausnahmsweise einen Reise-
gutschein in der Höhe der bereits geleisteten Zahlung (die den reinen Kreuzfahrt-
preis betreen), der auf eine nächste Reise des Kunden anwendbar ist.
15.5. Der Kunde sichert PONANT zu, dass er reisetauglich ist. PONANT hat das 
Recht, vom Kunden eine ärztliche Bescheinigung über seine Reisetauglichkeit zu 
verlangen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen 
Person an einer Reise teilnehmen. PONANT kann die notwendige medizinische 
Betreuung von Schwangeren ab der 15. Schwangerschaswoche nicht gewährleis-
ten. Diese sind daher von der Reise ausgeschlossen, auch wenn die 15. Schwan-
gerschaswoche während der Reise erst erreicht wird (bei Reisen an Bord der Le 
Commandant Charcot bereits ab der 1. Schwangerschaswoche). PONANT kann in 
diesem Falle von dem Reisevertrag zurücktreten oder nach Beginn der Reise den 
Reisevertrag kündigen. War die Schwangerscha bei Buchung nicht bekannt, er-
hält die Schwangere nach Kündigung den bereits geleisteten Reisepreis erstattet, 
sofern die Mitteilung an den Reiseveranstalter unverzüglich nach Bekanntwerden 
der Schwangerscha erfolgt. Wird die Mitteilung schuldha verzögert, so gilt Zi. 
5.2. bis 5.4. entsprechend.
15.6. Kinder
Kinder können ab 1 Jahr an Bord unserer Schie reisen, bei Expeditions-Kreuzfahr-
ten ab 6 Jahren, an Bord der Le Commandant Charcot ab 8 Jahren. Auf Expedi-
tionskreuzfahrten müssen Kinder in der Lage sein, ohne Hilfe in Zodiacs ein- und 
auszusteigen, in Zodiacs auf den Seiten zu sitzen und die Anweisungen der Crew 
zu verstehen und deren Folge zu leisten. Deshalb entscheidet der Kapitän je nach 
Wetterlage und Bedingungen vor Ort über deren Anlandung. In jedem Fall müssen 
Kinder oder Teenager an Bord von ihren Eltern/ Begleitpersonen beaufsichtigt wer-
den. Diese übernehmen die volle Verantwortung. PONANT behält sich das Recht 
vor, die Anzahl der Kinder unter 8 Jahren an Bord zu limitieren.
Personen unter 18 Jahren müssen immer von mindestens einer erwachsenen Per-
son über 18 begleitet werden.
15.7. Mobilität
Die Schie Le Boréal, L´Austral, Le Soléal, Le Lyrial und Le Commandant Charcot 
verfügen über drei Kabinen, die PONANT Explorers über zwei Kabinen und die Le 
Paul Gauguin über eine Kabine, die behindertengerecht ausgestattet sind (ADA
Norm). Die gesamte Innenausstattung ist behindertenfreundlich eingerichtet. Die 
Le Ponant ist nicht behindertengerecht ausgestattet. Generell sollten alle Pas-
sagiere mobil sein oder eine Begleitperson dabeihaben, die mobil genug ist, um 
die nötige Unterstützung zu leisten. Passagiere, die nur eingeschränkt mobil sind, 
eine physische oder sonstige Behinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, die also 
in irgendeiner Form zusätzliche Unterstützung brauchen, müssen PONANT dies 
schrilich bei Buchung oder zum Zeitpunkt des Beginns der Einschränkung, aber 
bis spätestens 30 Tage vor Abfahrt mitteilen. Die Reederei behält sich das Recht vor, 
Passagieren die Einschiung zu verwehren, die eine Mobilitätseinschränkung nicht 
im Vorfeld mitgeteilt haben. Für Passagiere mit Mobilitätseinschränkungen können 
Anlandungen teilweise beschwerlich oder unmöglich sein, vor allem wenn sie mit 
Zodiacs stattfinden.

16. Verweigerung der Landungserlaubnis bzw. Einreise, Kosten der Weiter-
reise 
Wird der Landgang oder die Einreise des Kunden und/oder die Einfuhr seines Ge-
päcks in dem vorgesehenen Hafen oder Land verweigert, kann PONANT den Kun-
den und/oder sein Gepäck zu einem anderen auf der Route des Schis liegenden 
Hafen oder Land weiterbefördern und dort landen. Der Kunde muss PONANT ein 
der Weiterreise entsprechendes Entgelt zahlen und alle hiermit im Zusammenhang 
stehenden sonstigen Aufwendungen ersetzen. Auch für eine solche Weiterreise gel-
ten diese allgemeinen Geschäsbedingungen. 

17. Havarie-Grosse 
Der Kunde ist für Gegenstände, die er auf das Schi mitbringt, nicht beitragspflichtig 
zu einer Havarie-Grosse. Er hat kein Recht auf Vergütung in Havarie-Grosse. 

18. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung 
PONANT ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schi anderen Schien Hilfe zu leis-
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ten, Schie zu schleppen und zu bergen sowie Fracht jeder Art zu befördern. Alle 
derartigen Tätigkeiten, ob vorher angekündigt oder nicht, gelten als Bestandteil 
einer Kreuzfahrt. 

19. Streitschlichtung 
Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbei-
legung darauf hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reise-
bedingungen für den Reise veranstalter verpflichtend würde, informiert der Reise-
veranstalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. Der Reiseveranstalter weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf 
die europäische Online Streitbeilegungs Plattformhttp://ec.europa.eu/consumers/
odr/ hin.

20. Versicherungen 
20.1. Sicherungsscheingeber (Insolvenzversicherer) für den Reiseveranstalter 
ist die APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15, Avenue 
Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: info@apst.travel. Durch den 
Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder nach § 651r BGB gegen Insolvenz 
abgesichert. 
20.2. Im Reisepreis ist keine Versicherung inkludiert. Dem Reiseteilnehmer wird 
dringend empfohlen, eine entsprechende Reiserücktrittskostenversicherung, eine 
Gepäckversicherung, eine Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit sowie eine auch im Ausland gültige Krankenversicherung ab-
zuschließen. PONANT bietet dem Reiseteilnehmer eine entsprechende Komplett-
versicherung an. Wird diese aber nicht abgeschlossen, trägt er das Risiko selbst. 
PONANT streckt Kosten (z. B. für ärztliche Behandlung, Transporte, Unterküne, 
Flüge) nicht vor.

21. Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Verfügung 
stellt, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit es für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages mit dem Kunden und für die 
Kundenbetreuung erforderlich ist. Der Reiseveranstalter hält bei der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die gesetzlichen Datenschutzbe-
stimmungen ein. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Daten ab-
zurufen, über sie Auskun zu verlangen, sie ändern oder löschen zu lassen. Mit einer 
Nachricht an reservierung@ponant.com können Sie der Nutzung oder Verarbeitung 
Ihrer Daten widersprechen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 

22. Persönliche Daten & Bildrechte
22.1. Reisende, einschließlich Minderjähriger und anderer Personen, die die Rei-
senden betreuen, dürfen während ihres Aufenthalts zu kommerziellen Zwecken fo-
tografiert und/oder gefilmt werden (die oben genannten Fotos und Videos, die den 
Reisenden zeigen, können von diesen als Andenken erworben werden). Durch die 
Teilnahme an Aktivitäten, die vor, während oder nach ihrer Kreuzfahrt organisiert 
werden, ermächtigen Reisende PONANT, ihr Bild auf digitalen Terminals, digitalen 
Monitoren, Computern, Fernsehbildschirmen in den Kabinen und öentlichen Be-
reichen sowie auf der PONANT App und dem Tablet zu übertragen, um damit den 
Vertrieb und Verkauf zu gewährleisten.
22.2. Jegliche Reproduktion oder Übertragung ihres Bildes ist während der Kreuz-
fahrt punktuell. Aufgenommene Filme oder Fotos werden nach Verlassen des Schif-
fes nicht mehr auf dem Schi ausgestrahlt und/oder vervielfältigt und innerhalb 
von zwei Monaten vernichtet, um gegebenenfalls einen qualitativ hochwertigen 
Aer-Sales-Service zu gewährleisten.
22.3.  Wenn Reisende nicht an Berichten / Fotos beteiligt werden möchten, müssen 
sie ein Crewmitglied darauf hinweisen (Rezeption, Hoteldirektor, Kreuzfahrtdirektor, 
Foto-Video-Team) und/oder schon vor Abfahrt die Reservierungsabteilung darüber 
informieren.
22.4. Fotos können nur aufgrund des ausdrücklichen und vorab geäußerten Wun-
sches des Reisenden gelöscht werden.

23. Schlussbestimmungen 
23.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und 
dem Reiseveranstalter findet ausschließlich europäisches Recht Anwendung. Der 
Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz verklagen. Soweit der Rei-
sende Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öentlichen Rech-
tes oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveran-
stalters vereinbart. 
COMPAGNIE DU PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE 
Buchungsstelle: Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, Telefon: +49 40 80 80 39 60, Li-
zenz 013 06 0005 - Mitglied bei SNAV und APST - Website: de.ponant.com. 
Web Hosting: Oceanet Technology Hauptsitz 34 Boulevard du Maréchal Juin - 44100 
NANTES - Frankreich 
Registernummer: 408 893 063 000 37 
Geschäsführer: Hervé Gastinel 

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung 
Text, Bilder, Grafiken und AGB unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und an-
derer Schutzgesetze. Alle Rechte vorbehalten. 
Stand: 10.03.2023

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um 
eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gel-
ten. COMPAGNIE DU PONANT trägt die volle Verantwortung für die ordnungsge-
mäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt COMPAGNIE DU 
PONANT über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegrien ist, zur Si-
cherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise 

vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbrin-

gung aller im Vertrag inbegrienen Reiseleistungen.
• Die Reisenden erhalten eine Notruelefonnummer oder Angaben zu einer Kon-

taktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Ver-
bindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist 
und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person über-
tragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten 
(zum Beispiel Treibstopreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pau-
schalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter 
das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der we-
sentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich 
geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden An-
spruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der 
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsproble-
me bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen 
Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschal-
reise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisen-
de kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen 
nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reise-
veranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, 
wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – 
des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 
Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn 
der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. COMPAGNIE DU PO-
NANT hat eine Insolvenzabsicherung mit abgeschlossen. Die Reisenden können 
APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Car-
not, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: info@apst.travel kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von COMPAGNIE DU PONANT
verweigert werden.

• Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht um-
gesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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Allgemeine Inormatonen
1 - Inkludierte Leistungen:
• Vollpension ab dem Abendessen des ersten Tages bis zum Frühstück des letzten 

Tages

• Kapitänsempfang und Galadinner

• Große Auswahl an Getränken zu den Mahlzeiten, an der Bar und aus der Minibar 

• Kaee und Snacks am Nachmittag

• Abendprogramm, Shows und sonstiges Entertainment

• 24-Stunden-Roomservice (ausgewählte Speisen)

• Erfahrenes, englisch- und französischsprachiges Expeditionsteam an Bord, das 
Vorträge hält (auf ausgewählten Abfahrten auch auf Deutsch), wenn die Kreuz-
fahrt mit dem Logo „Expedition“ gekennzeichnet ist

• Zodiac-Ausfahrten, wenn es die Wetter- und Eisverhältnisse sowie lokale Behör-
den zulassen

• Internationale Lektorate, wenn die jeweilige Kreuzfahrt mit dem Logo „Lektor“ 
versehen ist

• Nicht-motorisierte Wassersportaktivitäten (außer Tauchgänge), soweit diese von 
den lokalen Behörden und dem Kapitän autorisiert sind und die Wetter- und 
Meerbedingungen es zulassen

• Tauchguide, wenn die Kreuzfahrt mit dem Logo „Tauchen“ versehen ist

• Gepäckbeförderung von der Anreise an Bord bis zur Abreise von Bord

• Alle Nationalparkgebühren für geschützte Zonen

• Alle Hafen- /Sicherheitsgebühren und Flughafensteuern 

• Kostenfreier, unbegrenzter Internetzugang an Bord

• Nur bei Expeditionskreuzfahrten in Polarregionen: Polarparka (keine Kindergrö-
ßen verfügbar) geschenkt und Gummistiefel-Verleih gratis (müssen vorab online 
geliehen werden)

1.1 Zusätzliche inkludierte Leistungen an Bord der Le Paul Gauguin:
• Trinkgelder

• Entertainment an Bord beinhaltet Shows von polynesischen Künstlern und Live-
musik

• Auf ausgewählten Abfahrten: Zugang zu einem Privatstrand auf Bora Bora, wo 
Aktivitäten wie Volleyball, Schnorcheln, Kajakfahren und Stand-up-Paddling an-
geboten werden

• Auf ausgewählten Abfahrten: Tagesaufenthalt auf der Insel Motu Mahana o Ta-
ha’a, wo Aktivitäten wie Schnorcheln, Stand-up-Paddling, Kajakfahren angebo-
ten werden; außerdem gibt es ein polynesisches Barbecue, eine Bar und Treen 
mit der einheimischen Bevölkerung

1.2. Zusätzliche inkludierte Leistungen:

Arktis-Kreuzfahrten an Bord der Le Boréal, Le Lyrial, Le Soléal :
• Kreuzfahrten Longyearbyen-Longyearbyen, Kangerlussuaq-Kangerlus-

suaq, Longyearbyen-Kangerlussuaq, Tromsø-Longyearbyen: Hin- und 
Rückflug ab/bis Paris 

• Kreuzfahrt Reykjavik-Kangerlussuaq: Rückflug Kangerlussuaq/Paris

• Kreuzfahrt Kangerlussuaq-St.-Pierre und Miquelon: Hinflug Paris/Kanger-
lussuaq, Rückflug St.-Pierre und Miquelon/Montreal

• Kreuzfahrt St.-Pierre und Miquelon-Montreal: Flug Montreal/St.-Pierre und 
Miquelon

• Kreuzfahrt Kangerlussuaq-Nome: Hinflug Paris/Kangerlussuaq, Rückflug 
Nome/Seattle

• Kreuzfahrten Seward-Vancouver: Gruppentransfer vom Flughafen zum Hotel, 
Vorübernachtung in Anchorage mit Abendessen im Hotel, Gruppentransfer von 
Anchorage nach Seward

• Kreuzfahrten Vancouver-Seward: Gruppentransfer zum Flughafen von An-
chorage

• Kreuzfahrten Sitka-Vancouver: Flug Seattle/Sitka 

• Kreuzfahrten Vancouver-Sitka: Gruppentransfer am Ausschiungstag und 

Flug Sitka/Seattle

Ebenfalls sind Transfers und Zusatzleistungen wie im Programm beschrieben in-
kludiert. 

Wir empfehlen jeweils eine Vor- bzw. Nachübernachtung in der Abflug- bzw. An-
kunsdestination einzuplanen. Details und Zeiten sind ca. 3 Monate vor Abfahrt 
verfügbar, Änderungen vorbehalten.

Alle inkludierten Flüge werden in der Economy-Klasse angeboten.

Arktis-Kreuzfahrten an Bord der Le Commandant Charcot:
• Kreuzfahrt Longyearbyen-Reykjavík: Hinflug Paris/Longyearbyen

• Kreuzfahrt Reykjavík-Longyearbyen: Rückflug Longyearbyen/Paris

• Kreuzfahrt Nome-Longyearbyen: Flug Seattle/Nome, Rückflug Longyearby-
en/Paris

• Kreuzfahrt Reykjavík-Nome: Flug Nome/Seattle 

Ebenfalls sind Transfers und Zusatzleistungen wie im Programm beschrieben in-
kludiert. 

Wir empfehlen jeweils eine Vor- bzw. Nachübernachtung in der Abflug- bzw. An-
kunsdestination einzuplanen. Details und Zeiten sind ca. 3 Monate vor Abfahrt 
verfügbar, Änderungen vorbehalten.

Charterflüge ab Paris inkludieren die Premium Economy Klasse (die mehr Komfort 
und Platz bietet und das Catering der Business Class und 2 Gepäckstücke à 23kg 
pro Person beinhaltet).

Für Kreuzfahrten nach oder von Longyearbyen kann die Business-Klasse gegen Auf-
preis gebucht werden für die Charterflüge ab/bis Paris. Alle Charterflüge werden von 
einem Ponant Mitarbeiter begleitet.

Sonstige Kreuzfahrten:
• Kreuzfahrten Broome-Darwin: am Einschiungstag, Gruppentransfer vom 

Zentrum zum Hafen

• Kreuzfahrten Darwin-Broome: am Ausschiungstag, Gruppentransfer zum 
Hotel oder zum Flughafen, wenn Ihr Flug erst am Nachmittag geht, können Sie 
den Gruppentransfer nachmittags nutzen.

• Kreuzfahrt Glasgow-Longyearbyen: Transfer am Ausschiungstag und Flug 
von Longyearbyen bis Paris

• Kreuzfahrt Edinburgh-Tromsø: Transfer am Ausschiungstag und Flug von 
Tromsø bis Paris

Falls auf Flüge, Hotelservices oder Transfers, die im Reisepreis inkludiert sind, ver-
zichtet wird, werden 30 % des Paketpreises (exkl. Steuern und Gebühren) in Rech-
nung gestellt.

2 - Nicht-inkludierte Leistungen:
• Alle Leistungen vor und nach der Kreuzfahrt, die nicht in der jeweiligen Kreuz-

fahrtbeschreibung genannt werden

• Gepäcktransport Flughafen-Hafen/ Hafen-Flughafen

• Optionale Landausflüge, Inlandsexkursionen sowie Vor- und Nachprogramme

• Alle nicht inkludierten Getränke

• Persönliche Ausgaben

• Trinkgelder

• Tauchgänge, falls von Behörden autorisiert und mit Ausrüstung und Zodiacs 
durchführbar, Kosten und Konditionen auf Anfrage

• Reiserücktrittsversicherungen, Reisekranken-, Repatriierung- und Gepäckver-
sicherung

• Medizinische Leistungen/Medikamente an Bord

• Wäschereidienste, Friseur, Massage- oder Wellnessanwendungen

• Visakosten, Ein- und Ausreisegebühren und gesundheitliche Formalitäten
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Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihr ausgefülltes Gesundheitsformular bis 6 
Wochen vor Abfahrt zuzusenden, sofern eins erforderlich wird. 

3 - An- und Abreise
3.1 Leistungen bei inkludierter An- und Abreise
Das detaillierte Programm bei Kreuzfahrten, die ein An- und Abreisepaket im Reise-
preis inkludieren, steht erst wenige Monate vor Abfahrt fest und wird auf Anfrage 
zugeschickt oder ist auf de.ponant.com einsehbar. Die Zeiten werden mit den Rei-
seunterlagen rückbestätigt. Wenn eine Hotelübernachtung eingeschlossen ist, ist 
die Unterbringung in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel (lokaler Standard) vorgesehen, 
basierend auf Doppelbelegung. Falls während dieser Leistungen Mahlzeiten inklu-
diert sind, handelt es sich um eher einfache Mahlzeiten, die nicht dem Standard an 
Bord entsprechen. Bei inkludierten Charterflügen (außer für Abfahrten der Le Com-
mandant Charcot s.o.) kann ein Gepäckstück bis zu max. 23 kg pro Person (unter 
Vorbehalt) aufgegeben und ein Handgepäckstück von max. 5 kg pro Person mit-
geführt werden. Änderungen vorbehalten. Auf inkludierten Linienflügen können die 
Gepäckbestimmungen variieren, bitte kontaktieren Sie uns. PONANT übernimmt 
keine Kosten für Übergepäck und keine Verantwortung dafür, wenn die Fluggesell-
scha Übergepäck am Check-in aus Sicherheitsgründen ablehnt. Für alle inkludier-
ten Leistungen, die im An- und Abreisepaket der jeweiligen Kreuzfahrt beschrieben 
werden, gibt es begrenzte Kontingente. PONANT behält sich vor, bei zusätzlich an-
gefragten Plätzen einen Zuschlag zu erheben.

Für inkludierte Transfers und Ausflüge am An- und Abreisetag arbeitet PONANT mit 
lokalen Agenturen zusammen, die ihrerseits verantwortlich für die Durchführung 
sind. Deshalb kann der Reisende keine Regressansprüche/Schadensersatzforde-
rungen für Stornierungen, Verspätungen, Verletzungen, Zeiten- oder Programm-
änderungen, Tod, entstandenen Personen- oder Sachschaden gegenüber PONANT 
geltend machen, auch wenn PONANT die Leistungen vermittelt und dem Reisenden 
in Rechnung stellt.

3.2 Leistungen bei individueller An- und Abreise
Falls im Kreuzfahrtprogramm keine An- und Abreise im Preis inkludiert ist, können 
wir Ihnen gern individuelle Flüge und Transfers anbieten. Hier gelten die Gepäck-
bestimmungen der jeweiligen Fluggesellscha. Kontaktieren Sie uns.

4 - Vor- und Nachprogramme
Unsere Vor- und Nachprogramme werden 12 Monate vor Abfahrt einer Kreuzfahrt 
auf unserer Website de.ponant.com veröentlicht. Für diese Programme arbeitet 
PONANT mit lokalen Agenturen zusammen, die ihrerseits verantwortlich für die 
Durchführung sind. Deshalb kann der Reisende keine Regressansprüche/Schadens-
ersatzforderungen für Stornierungen, Verspätungen, Verletzungen, Zeiten- oder 
Programmänderungen, Tod, entstandenen Personen- oder Sachschaden gegen-
über PONANT geltend machen, auch wenn PONANT die Leistungen vermittelt und 
dem Reisenden in Rechnung stellt.

Wenn eine Hotelübernachtung eingeschlossen ist, ist die Unterbringung in einem 4- 
oder 5-Sterne-Hotel (lokaler Standard) vorgesehen, basierend auf Doppelbelegung. 
Falls während dieser Leistungen Mahlzeiten inkludiert sind, handelt es sich even-
tuell um eher einfache Mahlzeiten, die nicht dem Standard an Bord entsprechen.

Reisende werden dazu angehalten, alle Gesundheits- und Visabestimmungen 
für Ihre Einreise in das entsprechende Land vor Abfahrt regelmäßig zu prüfen
(da sich diese Bestimmungen o noch ändern können). Ebenfalls bitten wir
unsere Gäste, ihr Verhalten den Gebräuchen des besuchten Landes anzupas-
sen, vorsichtig zu sein und keine wertvollen Gegenstände mitzuführen.

5 - Landausflüge
Wenn nicht anders angekündigt, sind optionale Landausflüge an Bord buchbar und 
zu bezahlen. Einige Ausflüge müssen vor Abreise fest gebucht und bezahlt werden. 
Bei den meisten Abfahrten können die Landausflüge ab 2 Monate bis 1 Monat vor 
Abfahrt vorgemerkt werden (Ankündigung vorab per E-Mail und Vormerkung per 
Telefon). Jeweils ein Ausflug pro Person und pro Tag der Kreuzfahrt. Die Vormerkun-
gen werden dann automatisch dem Bordkonto belastet und die Ausflugtickets auf 
die Kabine gebracht. Vormerkungen können kostenfrei bis 48 Std. vor dem Ausflug 
storniert werden, danach sind es 100 % Stornokosten. Dies gilt nicht für Ausflüge, 
die vor Abreise gebucht und bezahlt werden müssen. Alle Ausflüge haben eine Min-
dest- und Maximalteilnehmerzahl. Deshalb können vorgemerkte Ausflüge aufgrund 
dessen noch an Bord von Seiten der Reederei storniert werden. Wenn ein Landaus-
flug storniert werden muss aufgrund der Minimal- bzw. Maximalteilnehmerzahl, aus 
technischen Gründen oder aufgrund von höherer Gewalt, kann der Reisende keine 

Schadensersatzansprüche gegenüber PONANT geltend machen.

Die Mahlzeiten, die während der Landausflüge serviert werden, sind einfach und 
können nicht mit dem Standard an Bord verglichen werden.

Es kann sein, dass einige Landausflüge nicht für Personen mit Behinderungen ge-
eignet sind. Preise dienen als Anhaltspunkte und könne sich gegebenenfalls än-
dern. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie eine genaue Beschreibung der Ausflüge 
mit Preisen. Die Landausflüge sind ca. 5 Monate vor Abfahrt auf de.ponant.com  
einsehbar. 

Während der Landausflüge arbeitet PONANT mit lokalen Agenturen zusammen, die 
ihrerseits verantwortlich für die Durchführung sind. Die Landausflüge unterliegen 
den Allgemeinen Geschäsbedingungen der jeweiligen lokalen Leistungsträger und 
den Gesetzen des jeweiligen Landes. Deshalb kann der Reisende keine Regressan-
sprüche/Schadensersatzforderungen für Stornierungen, Verspätungen, Verletzun-
gen, Zeiten- oder Programmänderungen, Tod, entstandenen Personen- oder Sach-
schaden gegenüber PONANT geltend machen, auch wenn PONANT die Leistungen 
vermittelt und dem Reisenden in Rechnung stellt.

6 - Aktivitäten während der Expeditionsprogramme
Auf allen Expeditionskreuzfahrten sind Ausfahrten (z.B. mit dem Zodiac) und An-
landungen im Reisepreis inklusive. Die Teilnahme dieser Aktivitäten beinhaltet ei-
nige Risiken und Unfallgefahren, die aufgrund der isolierten Lage, der Tierwelt und 
Naturgegebenheiten bestehen. PONANT übernimmt dafür keine Verantwortung. Je-
der Gast muss seine körperliche Fitness selbst einschätzen können und auf eigene 
Gefahr an Unternehmungen teilnehmen. Die Teilnahme an den Briefings an Bord, 
bevor man an Land geht, ist obligatorisch. Ebenfalls muss ein Verhaltenskodex, der 
vom Expeditionsteam vorgestellt wird, eingehalten werden. Bitte beachten Sie un-
bedingt die im Vorfeld kommunizierten Kleidungsempfehlungen. 

Nehmen Sie ein Fernglas mit, um Flora und Fauna besser beobachten zu können.

6.1 Aktivität Polarsprung an Bord der Le Commandant Charcot

Gäste, die an der Aktivität Polarsprung (ohne Neoprenanzug) teilnehmen möchten, 
brauchen ein EKG (Elektrodiagramm), eine Bescheinigung des Hausarztes, dass es 
keine Kontraindikation für das Eintauchen in Eiswasser gibt, zusätzlich zum bereits 
bestehenden medizinischen Fragebogen.

Diese Unterlagen müssen in Kopie bis 45 Tage vor Abfahrt bei unserem medizini-
schen Service eingereicht werden.

7 - Tauchgänge
Auf einigen Abfahrten an Bord unserer Schie, mit dem Logo „Tauchen“ versehen, 
sind Tauchgänge mit bordeigenem Equipment möglich, soweit diese von den lo-
kalen Behörden und dem Kapitän autorisiert sind und die Wetter- und Meerbedin-
gungen es zulassen. Kosten pro Tauchgang: 80 EUR pro Person (dieser Preis kann 
nicht garantiert werden, wenn die Tauchgänge mit einem Drittanbieter oder lokalen 
Unternehmen stattfinden). Auf einigen Kreuzfahrten wird ein Tauchpaket angebo-
ten, das am besten bei Buchung, aber in jedem Fall vor Abreise reserviert werden 
muss. Bei Reservierung an Bord kann die Verfügbarkeit nicht garantiert werden. Auf 
unserer Webseite de.ponant.com finden Sie unter der jeweiligen Reise, mehr Infor-
mationen dazu in der Rubrik „Ponant Aktivitäten“.

Benötigte Zertifikate:

Bei Yachtkreuzfahrten wird das Niveau CMAS */1-Stern oder PADI Open Water Diver 
(oder gleichwertiges Zertifikat) benötigt.

Bei Expeditionskreuzfahrten wird das Niveau CMAS **/2-Stern oder PADI Advanced 
Open Water Diver (oder gleichwertiges Zertifikat) benötigt.

An Bord der Le Paul Gauguin: Details und Preise finden Sie auf https://pgcruises.
com/ms-paul-gauguin/diving/fap 

Um an Tauchgängen teilzunehmen, brauchen Sie ein medizinisches Zertifi-
kat, das nicht älter als 1 Jahr ist und ein aktuelles Tauchbuch.

8 - Preise & Ermäßigungen
Sie finden die tagesaktuellen Preise jeder Abfahrt auf de.ponant.com. Ermäßigun-
gen in Form von Bonuspreisen sind exklusive der Steuern und Hafengebühren.

8.1. Katalogpreise
Katalogpreise gelten pro Person auf Basis von Doppelbelegung. Sie zeigen den Ma-
ximumpreis für die jeweilige Abfahrt an.
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8.2. Bonuspreise

Neben unseren Katalog-Raten stehen bei jeder Kreuzfahrt für alle Kategorien auch 
Bonuspreise. Diese kommen vor allem Frühbuchern zugute, denn sie gelten so lan-
ge bis 10 % der Auslastung erreicht sind. Dann können sie sich ohne Ankündigung 
erhöhen oder ganz entfallen (entweder für einzelne Kategorien oder für die gesamte 
Abfahrt). So garantieren wir Ihnen immer den niedrigsten Preis. Die tagesaktuellen 
Bonusraten finden Sie auf unserer Website unter de.ponant.com. Profitieren Sie 
also von erheblich reduzierten Raten, o bis zu 30 % und buchen Sie frühzeitig.

8.3. Andere Ermäßigungen
• Anschlusskreuzfahrten: Verlängern Sie Ihre Kreuzfahrt und profitieren Sie  

von folgenden Ermäßigungen(1) auf die Anschlusskreuzfahrten:

a) Auf allen Kreuzfahrten:

• 10 % Ermäßigung auf jegliche Anschlusskreuzfahrten 

b) Auf ausgewählten Kreuzfahrten(2) profitieren Sie von folgenden Ermäßigun-
gen, je nachdem, an welcher Stelle die jeweilige Abfahrt steht:

• Als 1. Anschlusskreuzfahrt: - 20 %(1) 

• Als 2. Anschlusskreuzfahrt: - 30 %(1)

• Als 3. Anschlusskreuzfahrt: - 40 %(1)

(1) Ermäßigung gilt auf den Kreuzfahrtpreis exkl. Hafengebühren und nicht für die 
1. Kreuzfahrt. Ausgenommen sind Ozean-Kreuzfahrten ohne Stopps. Solange 
der Vorrat reicht.

(2) Fordern Sie alle Abfahrten direkt bei uns an oder mehr Informationen finden Sie 
auf de.ponant.com.

• Ermäßigung für PONANT Yacht Club-Mitglieder mit dem Status 

• ‚Commodore‘: 12,5 % auf den aktuellen Kreuzfahrtpreis (exklusive Hafenge-
bühren)

• ‚Grand Admiral‘: 10 % auf den aktuellen Kreuzfahrtpreis (exklusive Hafenge-
bühren)

• ‚Admiral‘: 7,5 % auf den aktuellen Kreuzfahrtpreis (exklusive Hafengebühren)

• ‚Major‘: 5 % auf den aktuellen Kreuzfahrtpreis (exklusive Hafengebühren)

Gilt auch auf Ozean-Kreuzfahrten.

• Flitterwochen: Die Kreuzfahrt muss in den 12 Monaten nach der Hochzeit erfol-
gen und Sie profitieren von folgenden Vorteilen:

• 5 % Ermäßigung auf den Kreuzfahrpreis (exkl. Hafengebühren) 

• Flasche Champagner bei Ankun

• Ein Fotoshooting mit unserem Fotografen an Bord – 5 Bilder gratis (außer  
Le Ponant und Le Paul Gauguin)

• Zwei Spa-Anwendungen (bis 120 € pro Anwendung) gratis (außer Le Ponant 
und Le Paul Gauguin)

• Hochzeitstag: 200 € Ermäßigung pro Kabine oder Suite, wenn Sie in Ihrem Ju-
biläumsjahr, also zu jedem 5. Hochzeitstag an Bord unserer Schie reisen. Er-
mäßigung gilt nur für eine Abfahrt im Jubiläumsjahr.

• Family & Friends: Ab mindestens 5 zahlenden Reisenden auf einer Reservie-
rung profitieren alle Reisenden von 5 % Ermäßigung auf den Kreuzfahrtpreis 
(exkl. Hafengebühren). 

• Kinder: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ihre Kabine mit zwei Er-
wachsenen teilen, reisen kostenfrei (exkl. Hafengebühren). Kontaktieren Sie uns 
für Ihr persönliches Angebot.

• Weiterempfehlung: Entdecken Sie unser Weiterempfehlungsprogramm auf un-
serer Website im Bereich „Ponant Vorteile“ oder kontaktieren Sie uns für nähere 
Informationen.

• Buchungen an Bord: Wenn Sie an Bord direkt Ihre nächste Kreuzfahrt buchen 
(unsere Crew steht Ihnen für Fragen zur Verfügung), erhalten Sie 5 % Ermäßigung 
auf den Kreuzfahrtpreis (exkl. Hafengebühren).

ACHTUNG: Viele der oben genannten Ermäßigungen sind nicht untereinander kom-
binierbar (außer mit PONANT Yacht Club-Vorteilen) und sind ebenfalls nicht mit 
sonstigen, punktuellen Angeboten kumulierbar. Wenn Sie von mehreren Ermäßi-
gungen profitieren, wird die 2. Ermäßigung vom Preis nach Abzug der 1. Ermäßi-
gung abgezogen und so weiter.

8.4. Garantiekabine 

Eine Garantiekabine kann Ihnen je nach Verfügbarkeit und auf ausgewählten Kreuz-
fahrten (außer Le Ponant) angeboten werden. Sie buchen die Kreuzfahrt zum Fest-
preis der Deluxe Kabine ohne Kabinennummer. Die Garantiekabine sichert Ihnen 

mindestens eine Deluxe Balkonkabine zu. Sollte die gebuchte Kategorie nicht mehr 
verfügbar sein, werden Sie in einer höheren Kategorie untergebracht. Ihre Kabinen-
nummer erfahren Sie mit Erhalt Ihrer Reiseunterlagen, aber spätestens bei Einschif-
fung. Sonderwünsche bezüglich der Lage der Kabine oder Änderungen der Kabi-
nennummer können nicht berücksichtig werden.

Garantiekabinen werden nicht für PAUL GAUGUIN Kreuzfahrten angeboten und 
nicht an Bord der Le Ponant.

9 - Einzelkabinenzuschlag
Der Einzelkabinenzuschlag fällt auf den jeweils aktuellen Bonuspreis (‚cruise only‘, 
exkl. Hafengebühren) an. Er ist abhängig von der Auslastung der Kreuzfahrt und 
kann sich jederzeit ohne Vorankündigung erhöhen oder ganz entfallen (entweder 
für einzelne Kategorien oder die komplette Abfahrt). 

Auf einer Auswahl an Abfahrten fällt kein Einzelkabinenzuschlag an. Diese Auswahl 
ist einsehbar auf de.ponant.com. Sie kann sich jederzeit ändern oder ohne Ankün-
digung ganz entfallen. 

10 - Deutschsprachiger Naturführer 
Auf vielen Abfahrten im Expeditionsprogramm gibt es auch einen deutschsprachi-
gen Naturführer. Bitte fragen Sie nach den Terminen. Ein deutschsprachiger Natur-
führer steht den Gästen für Vorträge und Fragen zu Flora und Fauna stets zur Verfü-
gung, erfüllt aber nicht die Funktion eines deutschsprachigen Reiseleiters.    

11 - Sonstige Hinweise
• Bordsprache ist Englisch und Französisch 

• Es herrscht Rauchverbot auf allen unseren Schien, mit Ausnahme der als Rau-
cherbereich ausgewiesenen Außenbereiche an Bord. Auch auf den Balkonen 
bzw. Terrassen der Kabinen bzw. Suiten herrscht Rauchverbot.

• An Bord der PONANT Flotte ist die Bordwährung Euro, an Bord der Le Paul Gau-
guin US-Dollar. Am Anfang Ihrer Reise hinterlassen Sie Ihre Kreditkarten Daten 
an der Rezeption - VISA, MASTERCARD und AMEX werden an Bord akzeptiert. Ihre 
Einkäufe an Bord werden Ihrem Bordkonto belastet. Am Abend vor dem Aus-
schiungstag bekommen Sie Ihre detaillierte Rechnung auf Ihre Kabine. Dieser 
Betrag wird dann Ihrer hinterlegten Kreditkarte belastet. Es gibt keine Geldauto-
maten an Bord unserer Schie.

• Jedes gesundheitliche Problem muss unseren Reservierungsmitarbeitern vor 
Abfahrt mitgeteilt werden.

• Tiere sind an Bord nicht gestattet. 

• Der Kapitän behält sich das Recht vor, den Reiseverlauf zu ändern, wenn Wetter-
bedingungen oder andere Umstände ein Sicherheitsrisiko darstellen

• Aufgrund der außergewöhnlichen Natur und Abgeschiedenheit der Gebiete, in 
denen Expeditionskreuzfahrten durchgeführt werden, stellt der Routenverlauf 
lediglich eine ungefähre Routenführung dar. Die finale Route wird vom Kapitän 
insbesondere unter der Beachtung von Sicherheitsaspekten und tagesaktuellen, 
lokalen Gegebenheiten festgelegt und bekannt gegeben. Packeis oder Wetter-
bedingungen könnten den Kurs noch in letzter Minute ändern. Die Entscheidung 
des Kapitäns beruht auch auf den Ratschlägen der Lotsen, die bei vielen Kreuz-
fahrten gerade in den Polarregionen an Bord sind.
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ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
Die folgenden Reise- und Geschäftsbedingungen werden Bestandteil des zwischen Ihnen (nachfolgend „Kunde“ 
oder „Reisender“) und uns (nachfolgend: „PONANT“ oder „Reiseveranstalter“) geschlossenen Reisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften und füllen diese aus: Ihr Vertragspartner ist COMPAGNIE DU 
PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE. Sie werden durch die „Allgemeinen Informationen“ der 
jeweiligen Buchungssaison ergänzt. Die Buchung und Abwicklung wird von unserer Buchungsstelle im Alter 
Wall 34-36, 20457 Hamburg, Deutschland, vermittelt. Wir bitten Sie daher jegliche Korrespondenz im 
Zusammenhang mit der Reise ausschließlich mit unserer Buchungsstelle zu führen.  
 
1. Abschluss des Reisevertrages / Verpflichtung für Mitreisende  
 
1.1. Für alle Buchungswege gilt:  
 
a) Grundlage des Angebotes sind die Reiseausschreibung des Veranstalters sowie die ergänzenden 
Informationen für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei Buchung vorliegen.  
 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.  
 
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von der Anmeldung des Kunden ab, so liegt in der Reisebestätigung 
ein neues Angebot des Veranstalters, an das er für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt 
dann zustande, sofern PONANT bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat, wenn der Kunde innerhalb dieser Bindungsfrist dem 
Veranstalter gegenüber die Annahme ausdrücklich erklärt oder eine Anzahlung leistet. 
Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen werden nur dann Bestandteil des Pauschalreisevertrags, 
wenn dies zwischen dem Kunden und PONANT ausdrücklich vereinbart ist. 
 
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:  
 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.  
 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den 
Reiseveranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine  den gesetzlichen Vorgaben  entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu 
speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), sofern 
der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, 
weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von 
Geschäftsräumen erfolgte. 
 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den Vertragsabschluss:  
 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internetauftritt erläutert.  
 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten 
Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert 
wird.  
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c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angegeben.  
 
d) Soweit der Vertragstext vom Reiseveranstalter gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.  
 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem 
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.  
 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. (Eingangsbestätigung)  
 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner 
Buchung (Reiseanmeldung).  
 
h) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung des Reiseveranstalters beim Kunden zu 
Stande, die auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betätigung 
des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der 
Buchungsbestätigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung bedarf, soweit dem 
Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. PONANT wird dem Kunden zusätzlich die Reisebestätigung in 
Textform übermitteln. 
 
1.4. Räumt PONANT dem Kunden aufgrund seines Angebots eine Option ein, verfällt diese automatisch nach 
der in der Optionsbestätigung vereinbarten Frist.  
 
1.5. Nach den gesetzlichen Vorschriften besteht bei Pauschalreiseverträgen nach §§ 651a und 651c BGB, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht, sondern bestehen lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. Ein Widerrufsrecht besteht aber, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen  Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 
Bestellung des Verbrauchers geführt worden; auch dann besteht kein Widerrufsrecht.  
 
2. Bezahlung  
 
2.1. PONANT darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
übergeben wurde. Nach Vertragsschluss und Erhalt der Reisebestätigung mit Sicherungsschein ist eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und per 
Kreditkarte oder durch Überweisung zu zahlen. Bei Überweisungen aus dem Ausland hat der Überweisende die 
zusätzlich anfallenden Gebühren für Auslandsüberweisungen vollständig zu tragen. Die Restzahlung ist 
spätestens 28 Tage vor Reiseantritt fällig und zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, 
insbesondere nicht mehr nach Ziffer 8.1 abgesagt werden kann.  
 
2.2 Werden fällige Zahlungen auf den Reisepreis vom Kunden teilweise oder vollständig trotz Mahnung und  
angemessener Fristsetzung durch uns nicht geleistet, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz entsprechend der Rücktrittsentschädigung in Ziffer 5.2. und 5.3. zu verlangen.  
 
2.3. Versicherungsprämien für eine Reiseversicherung (z. B. Reiserücktrittskosten- oder 
Reiseabbruchsversicherung, Reisekrankenversicherung mit medizinischer Notfall-Hilfe, Reisegepäck-
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Versicherung) sind nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung fällig und in 
der Regel nach Vertragsschluss in voller Höhe unabhängig vom Reisepreis zu zahlen.  
 
3. Leistungen und Preise, Preisänderung vor Vertragsschluss  
 
3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Beschreibungen in der 
Reiseausschreibung sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung verbindlich. Werden 
auf Wunsch des Kunden individuelle Änderungen und Abreden bei einer Reise vorgenommen, so ergibt sich 
unsere Leistungsverpflichtung aus dem entsprechenden konkreten Angebot an den Kunden in Verbindung mit 
der jeweiligen Reisebestätigung und den dort verbindlich aufgeführten Leistungen.  
 
3.2. Die im Prospekt genannten Reisepreise sind für den Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung dieses Prospektes zu 
erklären. Ebenso behalten wir uns vor, eine Preisanpassung zu erklären, wenn die vom Kunden gewünschte 
und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach 
Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Buchung auf die erklärten Änderungen 
rechtzeitig hingewiesen.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss  
 
4.1 Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen wesentlicher Reiseleistungen, die vom 
Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit die 
Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Die 
besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt erfordern insbesondere folgende Änderungsmöglichkeiten: Die 
Fahrpläne können aufgrund von Wetterverhältnissen, Behördenanordnungen, politischen Spannungen, 
Warnungen des Außenministeriums, Gefahr terroristischer Anschläge, Unruhen, geänderten 
Hafenbeschaffenheiten oder anderer, von PONANT nicht zu vertretender, unvermeidbarer, außergewöhnlichen 
Umstände aufgrund derer Ponant an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist, geändert werden. PONANT kann 
insbesondere auch nicht garantieren, dass einzelne Häfen fahrplanmäßig angelaufen werden oder die 
Hafenfolge eingehalten wird. Der Kunde ist gehalten, sich vor Landgängen die Liegezeiten des Schiffs 
rückbestätigen zu lassen. Falls das Schiff in Quarantäne kommt, hat der Kunde selbst die Kosten für seinen 
Unterhalt zu tragen. Ist der Kunde an Bord und wird dort verpflegt, hat er die entstehenden Mehrkosten zu 
ersetzen.  
Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist 

• entweder die Änderung anzunehmen  

• oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten  

• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise 
angeboten hat.  

Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters zu reagieren oder nicht. Wenn der Kunde 
gegenüber dem Reiseveranstalter reagiert, dann kann er entweder der Vertragsänderung zustimmen, die 
Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde oder unentgeltlich vom 
Vertrag zurücktreten. 
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt 
die mitgeteilte Änderung als angenommen. 
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 4.5 in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
hinzuweisen. 
 
4.2. Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der auch tatsächlich 
nachträglich eingetretenen und bei Abschluss nicht vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten 
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aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder anderer Energieträger, der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf 
den Reisepreis auswirkt, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als 
vier Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine 
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam.  
 
4.3. Bei einer Preiserhöhung um mehr als 8 % des Reisepreises oder einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung der Reiseleistung oder des Reisepreises durch 
den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. Ein eventueller Treibstoffzuschlag/Tagesbasis (S) bei 
steigenden Rohstoffpreisen berechnet sich wie folgt:  
S = [(Preisdifferenz Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer 
der Kreuzfahrt mit MDO + [(Preisdifferenz Treibstoff LNG * X LNG Tagesverbrauch** + Preisdifferenz 
Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**/k**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer der 
Kreuzfahrt mit LNG  
(*): MDO: Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge in US$. LNG für Kreuzfahrten in der nördlichen Hemisphäre: TTF + 2.5 
$/mmbtu umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 
46 MJ/kg, wo 2.5$/mmbtu den Lizenzgebühren und Bunkerkosten des LNG-Terminals in der Umgebung von 
Rotterdam entsprechen. LNG für Kreuzfahrten in der südlichen Hemisphäre: Henry Hub + 7 $/mmbtu 
umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 46 MJ/kg, wo 7$/mmbtu den Übertragungskosten bis 
zur Verflüssigungsstelle + Kosten von Verflüssigung + Lieferkosten + Lizenzgebühren und Bunkerkosten 
entsprechen. 
(**): L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL: 20 t ; LE PONANT: 5,5 t ; PONANT 
EXPLORERS: 15 t ; LE COMMANDANT CHARCOT: LNG 36 t ; MDO 43 t ; k = 72 ; LE M/S PAUL GAUGUIN: 22t 
(***): L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 200 für Expeditionskreuzfahrten und 
244 für andere Kreuzfahrten; LE PONANT: 32 ; PONANT EXPLORERS: 172 ; LE COMMANDANT CHARCOT: 270 in 
der nördlichen Hemisphäre 200 in der südlichen Hemisphäre; LE M/S PAUL GAUGUIN: 332 
 
4.4. Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Wir empfehlen jedoch dringend, sich ca. 48 
Stunden vor der Abreise vor dem Hin- und Rückflug die genauen Flugzeiten bei der jeweiligen Fluggesellschaft 
persönlich rückbestätigen zu lassen. Dies wird von einigen Fluggesellschaften darüber hinaus ausdrücklich 
verlangt.  
 
4.5. Leistungs- oder Preisänderungen sind unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem 
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Form dem Reisenden mitzuteilen.  
 
4.6. Der Reisende kann den Differenzbetrag zum vereinbarten Reisepreis verlangen, wenn die unter 4.1. bis 
4.3. genannten Preise, Abgaben, Wechselkurse oder sonstigen Kosten zu niedrigeren Kosten für den 
Reiseveranstalter führen. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung zu erstatten. Tatsächlich entstandene Verwaltungsausgaben, die dem Reisenden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen sind, können von dem zu erstattenden Mehrbetrag abgezogen werden.  
 
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/ Stornokosten/Ersatzperson  
 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften 
Datenträger zu erklären.  
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5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Er kann stattdessen eine angemessene Entschädigung für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen fordern. Der Reiseveranstalter hat diesen 
Entschädigungsanspruch pauschaliert, wobei sich die Entschädigungspauschalen nach dem Zeitraum zwischen 
der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen des 
Reiseveranstalters und dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 
bemessen.  
 
5.3. Hiernach kann der Reiserveranstalter eine pauschalierte Entschädigung in Prozent des Reisepreises wie 
folgt verlangen (% auf den Kreuzfahrtpreis, exkl. Hafengebühren): 
 
- Bis 211 Tage vor Reiseantritt: 5 % jedoch max. 300,- EUR pro Person  
- Ab 210 bis 121 Tagen vor Reiseantritt: 25 %  
- Ab 120 bis 91 Tagen vor Reiseantritt: 50 %  
- Ab 90 bis 46 Tagen vor Reiseantritt: 75 %  
- Ab 46 bis 1 Tag vor Reiseantritt: 90 %  
- Bei Nichtantritt oder Stornierung der Reise am Abfahrtstag: 95 %  
 
Diese Entschädigung gilt auch für alle anderen Leistungen, wie im Reisepreis inkludierte Flüge, gebuchte 
Linienflüge, Transfers oder Vor- und Nachprogramme, etc. PONANT behält sich das Recht vor, für diese 
Leistungen eine höhere Entschädigung zu verlangen, wenn PONANT durch den Leistungsträger höhere 
Gebühren entstanden sind. Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen anderer Leistungsträger gelten deren 
Rücktrittsbedingungen, sofern darauf vor Buchung ausdrücklich hingewiesen wurde. 
Diese Entschädigung gilt nicht für beim Reiseveranstalter abgeschlossene Reiseversicherungen. 
 
5.4. Es steht dem Reisenden stets frei, nachzuweisen, dass dem Reiseveranstalter ein Schaden überhaupt nicht 
oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. Wir behalten uns vor, in 
Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern und werden in 
diesem Fall die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret beziffern und belegen.  
 
5.5. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als dreißig 
Arbeitstage vor Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn 
dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und 
soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden einen 
Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.  
 
6. Umbuchungen  
 
6.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart) besteht nicht. Ein Anspruch des Kunden 
besteht aber dann, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in 
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 
 
6.2. Ansonsten sind Umbuchungen nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den Bedingungen 
des 5.2 bis 5.4 sowie bei gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.  
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6.3. Für Um- und Neubuchungen gelten die ausgeschriebenen Bedingungen; Rabatte und Sonderkonditionen 
können nicht übertragen werden. Unabhängig davon steht es jedem Kunden frei, von der ursprünglich 
gebuchten Reise zu den Bedingungen des 5.2 bis 5.4 zurückzutreten, und eine neue Reise zu buchen. Die 
Bedingungen einer Umbuchung gelten ausschließlich für die Kreuzfahrt ab/bis Hafen. Bei Umbuchungen der 
bereits gebuchten Zusatzleistungen wie Flüge, Landprogramme, Vor- und Nachprogramme berechnet PONANT 
anfallende Kosten an den Kunden weiter.  
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur 
Kündigung des Reisevertrags berechtigt hätten. Das gleiche gilt, wenn der Kapitän bzw. Schiffsarzt dem 
Reisenden die Weiterreise verbietet. Der Reiseveranstalter wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder einer Erstattung des Reisepreises gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen. PONANT rät, sich gegen dieses Risiko zu versichern (siehe Ziff. 20.2.).  
 
8. Rücktritt/Kündigung des Reiseveranstalters  

8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 

zurücktreten, wenn er 

a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem 

vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, 

angegeben hat und 

b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt. Die 
Mindestteilnehmerzahl beträgt 50 % der ‚Passagierkapazität‘ (200 Passagiere für Expeditionskreuzfahrten und 
244 Passagiere für alle anderen Kreuzfahrten an Bord der LE BORÉAL, L’AUSTRAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL; 32 
Passagiere an Bord der LE PONANT; 172 Passagiere an Bord der PONANT EXPLORERS – LE LAPEROUSE, LE 
CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE DUMONT-D’URVILLE, LE BELLOT und LE JACQUES-CARTIER; 270 Passagiere 
an Bord der LE COMMANDANT CHARCOT; 332 Passagiere an Bord der LE M/S PAUL GAUGUIN).  Ein Rücktritt ist 
spätestens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden in der vorvertraglichen Unterrichtung und der 
Reisebestätigung angegeben wurde, spätestens jedoch am 21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt. Sollte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 
kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kunden umgehend, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung erstattet. 
 
8.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn zudem vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags verhindert ist; in diesem Fall hat 
er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter 
vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.  
 
8.3. Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist oder sich sonst stark 
vertragswidrig verhält, kann der Reiseveranstalter ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. 
Dabei behält er den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. 
erfolgter Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die er aus der anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
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Störer selbst. Ein solcher Fall ist in der Regel insbesondere dann gegeben, wenn der Kunde eine ihm bekannte 
Reiseuntauglichkeit vor Reisebeginn nicht mitgeteilt hat; sein Alter wissentlich falsch angegeben hat; nach dem 
Urteil des Kapitäns bzw. des Schiffsarztes wegen Krankheit, Gebrechen oder aus anderen Gründen reiseunfähig 
ist; auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist; mit falschen Angaben gebucht hat; zum 
Reiseantritt unpünktlich erscheint oder nicht die notwendigen Reisevorschriften erfüllt bzw. nicht die 
notwendigen Reisepapiere bei sich führt, so dass die Gefahr besteht, dass andere Passagiere das Schiff nicht 
zum Landgang verlassen dürfen. Dies gilt jedoch nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf 
einer Verletzung von Informationspflichten des Reiseveranstalters beruht. 
 
8.4. Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, 
hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.  
 
9. Haftung und Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters  
 
9.1. Wenn die Reise nicht vertragsgemäß erbracht wird, muss der Reisende gegenüber der Crew, dem 
Reisevermittler oder dem örtlichen Leistungsträger den Mangel anzeigen und Abhilfe verlangen. 
 
9.2. Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist pro Reise und Kunden auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wird.  
Möglicherweise darüber hinaus gehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt. 
 
9.2. Wir haften nicht für Angaben in von uns nicht hergestellten Prospekten von Leistungsträgern, z. B. Hotel-, 
Orts- oder Schiffsprospekte Dritter.  
 
9.3. Kommt PONANT bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen oder ausführenden Beförderers zu, so 
regelt sich die Haftung auch nach jeweils anwendbaren besonderen internationalen Abkommen oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. Handelsgesetzbuch und Binnenschifffahrtsgesetz).  
 
9.4. Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. fakultative Angebote örtlicher Agenturen und 
Veranstalter, zusätzliche Ausflüge), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
gekennzeichnet wurden. Wir haften jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist.  
 
9.5. Schäden oder Zustellungsverzögerungen, Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung bei Flugreisen 
empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Außerdem ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck dem Vertreter des Reiseveranstalters bzw. dem 
Reiseveranstalter anzuzeigen.  
 
10. Gepäck und Tiere 
 
10.1. Der Kunde muss sein Gepäck leserlich mit seinem Vor- und Nachnamen, seiner Kabinennummer und dem 
Zielgebiet versehen; anderenfalls ist PONANT für Verluste, Verwechslungen und falsches Ein- oder Ausladen 
nicht verantwortlich.  
 
10.2. Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbesondere wird dem Kunden nicht 
gestattet, Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, Rauschmittel, verbotene oder kontrollierte 
Substanzen sowie für den Verbrauch während der Reise bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. 
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Bei Verletzung dieser Pflicht kann der Kunde sich strafbar machen. Außerdem ist der Kunde zum 
Schadensersatz verpflichtet. Der Kunde muss sofort – falls erforderlich – der Crew, dem Veranstalter oder der 
Airline Zugang zu seinem Gepäck gewähren.  Dies gilt auch für Zoll und Behörden in den besuchten Ländern. 
 
10.3. Während der Reise haftet PONANT nicht für Schäden oder Verlust an Fotoapparaten, Telefonen, 
elektronischer Geräte oder sonstiger Wertsachen, die an Bord, an Land, auf den Tenderbooten, den 
Schlauchbooten oder während der Ein- und Ausschiffung passieren. 
 
10.4. Die Mitnahme von Tieren an Bord ist nicht gestattet.  
 
11. Obliegenheiten des Reisenden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Reisenden, Mitwirkung des 
Reisenden, Rechte bei Reisemängeln  
 
11.1. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reisemängeln zu verschaffen.  
 
11.2. Ist die Pauschalreise mangelhaft, kann der Reisende, wenn die Voraussetzungen der gesetzlichen 
Vorschriften vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist, Abhilfe verlangen, selbst Abhilfe schaffen und 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, Abhilfe durch andere Reiseleistungen (Ersatzleistungen) 
verlangen, und Kostentragung für eine notwendige Beherbergung verlangen, den Vertrag nach § 651l BGB 
kündigen, die sich aus einer Minderung des Reisepreises (§ 651m BGB) ergebenden Rechte geltend machen 
und nach § 651n BGB Schadensersatz oder nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.  
 
11.3. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten; der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder die sofortige Abhilfe notwendig ist.  
 
11.4. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter sowie der Crew, dem Reisevermittler oder dem örtlichen 
Leistungsträger einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen und dort innerhalb angemessener Frist, um Abhilfe 
zu ersuchen.  
 
11.5. Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, ist der Reisende nicht berechtigt, die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach 
§ 651n BGB Schadensersatz zu verlangen.  
 
11.6. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.  
 
11.7. Reiseleiter oder Agenturen und Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche anzuerkennen.  
 
11.8. Der Reisende ist persönlich für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort verantwortlich.  
 
11.9. Der Reisende hat den Reiseveranstalter unverzüglich zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Reiseunterlagen (z. B. Hotelvoucher, Flugunterlagen) nicht innerhalb der ihm von uns mitgeteilten Zeiten erhält 
oder wenn die Unterlagen und Tickets bezüglich der Daten des Kunden falsche Angaben enthalten.  
 
12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat  
 
12.1. Die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 651 i Abs. 3 BGB hat gegenüber dem Reiseveranstalter 
unter folgender Anschrift zu erfolgen: COMPAGNIE DU PONANT, Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, 
Deutschland. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über 
diesen gebucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger wird empfohlen. 
 
13. Abtretung  
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13.1. Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter 
Familienangehörigen.  
 
14. Flugbeförderung und Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens  
 
14.1. Ist mit der Kreuzfahrt eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen Reiseteil die 
Flugbeförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft, welche von PONANT auf Nachfrage zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
14.2. Die Flugzeiten sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flugzeuge sowie der Genehmigung durch die 
Luftraumüberwachung abhängig und können daher auch in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden 
liegen.  
 
14.3. Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren.  
 
14.4. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden.  
 
14.5. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den 
Kunden informieren.  
 
14.6. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte 
einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.  
 
14.7. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf folgender Internetseite 
abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm  
 
15. Pass-, Visa-, Gesundheitsvorschriften, Reisetauglichkeit und Kinder 
 
15.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten.  
 
15.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des Kunden.  
 
15.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten verletzt hat.  
 
15.4. Der Kunde muss die Bestimmungen des vorab kommunizierten und vom Kunden mit Abschluss des 
Reisevertrags akzeptierten Hygieneprotokolls erfüllen. Das Hygieneprotokoll kann sich vor Abfahrt nochmal 
verändern und erneut an den Kunden kommuniziert werden. Es muss während der gesamten Reise eingehalten 
werden. Das aktuelle Hygieneprotokoll kann jederzeit auf der PONANT Webseite tagesaktuell eingesehen 
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werden unter: https://de.ponant.com/covid-informationen/. Akzeptiert der Kunde diese Bestimmungen nicht 
oder hält diese nicht ein, behält sich der Beförderer vor, dem Kunden die Einschiffung oder die Weiterreise zu 
verweigern. In diesem Falle gilt die Reise als vom Kunden storniert. Abweichend von den Ziff. 5. und 7., gewährt 
der Reiseveranstalter hier ausnahmsweise einen Reisegutschein in der Höhe der bereits geleisteten Zahlung 
(die den reinen Kreuzfahrtpreis betreffen), der auf eine nächste Reise des Kunden anwendbar ist. 
 
15.5. Der Kunde sichert PONANT zu, dass er reisetauglich ist. PONANT hat das Recht, vom Kunden eine 
ärztliche Bescheinigung über seine Reisetauglichkeit zu verlangen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur in 
Begleitung einer erwachsenen Person an einer Reise teilnehmen. PONANT kann die notwendige medizinische 
Betreuung von Schwangeren ab der 15. Schwangerschaftswoche nicht gewährleisten. Diese sind daher von der 
Reise ausgeschlossen, auch wenn die 15. Schwangerschaftswoche während der Reise erst erreicht wird (bei 
Reisen an Bord der Le Commandant Charcot bereits ab der 1. Schwangerschaftswoche). PONANT kann in 
diesem Falle von dem Reisevertrag zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisevertrag kündigen. War 
die Schwangerschaft bei Buchung nicht bekannt, erhält die Schwangere nach Kündigung den bereits geleisteten 
Reisepreis erstattet, sofern die Mitteilung an den Reiseveranstalter unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuldhaft verzögert, so gilt Ziff. 5.2. bis 5.4. entsprechend. 
 
15.6. Kinder 
Kinder können ab 1 Jahr an Bord unserer Schiffe reisen, bei Expeditions-Kreuzfahrten ab 6 Jahren, an Bord der 
Le Commandant Charcot ab 8 Jahren. Auf Expeditionskreuzfahrten müssen Kinder in der Lage sein, ohne Hilfe in 
Zodiacs ein- und auszusteigen, in Zodiacs auf den Seiten zu sitzen und die Anweisungen der Crew zu verstehen 
und deren Folge zu leisten. Deshalb entscheidet der Kapitän je nach Wetterlage und Bedingungen vor Ort über 
deren Anlandung. In jedem Fall müssen Kinder oder Teenager an Bord von ihren Eltern/ Begleitpersonen 
beaufsichtigt werden. Diese übernehmen die volle Verantwortung. PONANT behält sich das Recht vor, die Anzahl 
der Kinder unter 8 Jahren an Bord zu limitieren. 
An Bord von PAUL GAUGUIN Kreuzfahrten müssen Personen unter 18 Jahren von einer erwachsenen Person 
über 21 begleitet werden. Wenn die Begleitperson nicht ein Elternteil ist, muss PONANT eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorgelegt werden. 
 
15.7. Mobilität 
Die Schiffe Le Boréal, L´Austral, Le Soléal, Le Lyrial und Le Commandant Charcot verfügen über drei Kabinen, die 
PONANT Explorers über zwei Kabinen und die Le Paul Gauguin über eine Kabine, die behindertengerecht 
ausgestattet sind (ADA Norm). Die gesamte Innenausstattung ist behindertenfreundlich eingerichtet. Die Le 
Ponant ist nicht behindertengerecht ausgestattet. Generell sollten alle Passagiere mobil sein oder eine 
Begleitperson dabeihaben, die mobil genug ist, um die nötige Unterstützung zu leisten. Passagiere, die nur 
eingeschränkt mobil sind, eine physische oder sonstige Behinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, die also in 
irgendeiner Form zusätzliche Unterstützung brauchen, müssen PONANT dies schriftlich bei Buchung oder zum 
Zeitpunkt des Beginns der Einschränkung, aber bis spätestens 30 Tage vor Abfahrt mitteilen. Die Reederei behält 
sich das Recht vor, Passagieren die Einschiffung zu verwehren, die eine Mobilitätseinschränkung nicht im Vorfeld 
mitgeteilt haben. Für Passagiere mit Mobilitätseinschränkungen können Anlandungen teilweise beschwerlich 
oder unmöglich sein, vor allem wenn sie mit Zodiacs stattfinden. 
 
16. Verweigerung der Landungserlaubnis bzw. Einreise, Kosten der Weiterreise  
Wird der Landgang oder die Einreise des Kunden und/oder die Einfuhr seines Gepäcks in dem vorgesehenen 
Hafen oder Land verweigert, kann PONANT den Kunden und/oder sein Gepäck zu einem anderen auf der Route 
des Schiffs liegenden Hafen oder Land weiterbefördern und dort landen. Der Kunde muss PONANT ein der 
Weiterreise entsprechendes Entgelt zahlen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen 
Aufwendungen ersetzen. Auch für eine solche Weiterreise gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
17. Havarie-Grosse  
Der Kunde ist für Gegenstände, die er auf das Schiff mitbringt, nicht beitragspflichtig zu einer Havarie-Grosse. 
Er hat kein Recht auf Vergütung in Havarie-Grosse.  
 

https://de.ponant.com/covid-informationen/
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18. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung  
 
PONANT ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen Schiffen Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen und 
zu bergen sowie Fracht jeder Art zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten, ob vorher angekündigt oder nicht, 
gelten als Bestandteil einer Kreuzfahrt.  
 
19. Streitschlichtung  
 
Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter verpflichtend würde, informiert der Reise-
veranstalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. Der Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische OnlineStreitbeilegungs-
Plattformhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
 
20. Versicherungen  
 
20.1. Sicherungsscheingeber (Insolvenzversicherer) für den Reiseveranstalter ist die APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: 
info@apst.travel. Durch den Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder nach § 651r BGB gegen Insolvenz 
abgesichert.  
 
20.2. Im Reisepreis ist keine Versicherung inkludiert. Dem Reiseteilnehmer wird dringend empfohlen, eine 
entsprechende Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie eine auch im Ausland gültige Krankenversicherung 
abzuschließen. PONANT bietet dem Reiseteilnehmer eine entsprechende Komplettversicherung an. Wird diese 
aber nicht abgeschlossen, trägt er das Risiko selbst. PONANT streckt Kosten (z. B. für ärztliche Behandlung, 
Transporte, Unterkünfte, Flüge) nicht vor. 
 
21. Datenschutz  
 
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages mit 
dem Kunden und für die Kundenbetreuung erforderlich ist. Der Reiseveranstalter hält bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen ein. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie 
ändern oder löschen zu lassen. Mit einer Nachricht an reservierung@ponant.com können Sie der Nutzung oder 
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.  
 
22. Persönliche Daten & Bildrechte 
 
22.1. Reisende, einschließlich Minderjähriger und anderer Personen, die die Reisenden betreuen, dürfen 
während ihres Aufenthalts zu kommerziellen Zwecken fotografiert und/oder gefilmt werden (die oben 
genannten Fotos und Videos, die den Reisenden zeigen, können von diesen als Andenken erworben werden). 
Durch die Teilnahme an Aktivitäten, die vor, während oder nach ihrer Kreuzfahrt organisiert werden, 
ermächtigen Reisende PONANT, ihr Bild auf digitalen Terminals, digitalen Monitoren, Computern, 
Fernsehbildschirmen in den Kabinen und öffentlichen Bereichen sowie auf der PONANT App und dem Tablet zu 
übertragen, um damit den Vertrieb und Verkauf zu gewährleisten. 
 
22.2. Jegliche Reproduktion oder Übertragung ihres Bildes ist während der Kreuzfahrt punktuell. 
Aufgenommene Filme oder Fotos werden nach Verlassen des Schiffes nicht mehr auf dem Schiff ausgestrahlt 
und/oder vervielfältigt und innerhalb von zwei Monaten vernichtet, um gegebenenfalls einen qualitativ 
hochwertigen After-Sales-Service zu gewährleisten. 

mailto:info@apst.travel
mailto:reservierung@ponant.com
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22.3.  Wenn Reisende nicht an Berichten / Fotos beteiligt werden möchten, müssen sie ein Crewmitglied darauf 
hinweisen (Rezeption, Hoteldirektor, Kreuzfahrtdirektor, Foto-Video-Team) und/oder schon vor Abfahrt die 
Reservierungsabteilung darüber informieren. 
 
22.4. Fotos können nur aufgrund des ausdrücklichen und vorab geäußerten Wunsches des Reisenden gelöscht 
werden. 
 
23. Schlussbestimmungen  
 
23.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet 
ausschließlich europäisches Recht Anwendung. Der Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz 
verklagen. Soweit der Reisende Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes 
oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.  
COMPAGNIE DU PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE  
Buchungsstelle: Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, Telefon: +49 40 80 80 39 60, Lizenz 013 06 0005 - Mitglied 
bei SNAV und APST - Website: de.ponant.com.  
Web Hosting: Oceanet Technology Hauptsitz 34 Boulevard du Maréchal Juin - 44100 NANTES - Frankreich  
Registernummer: 408 893 063 000 37  
Geschäftsführer: Hervé Gastinel  
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung  
Text, Bilder, Grafiken und AGB unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Alle 
Rechte vorbehalten.  
Stand: 25.08.2021 
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2015/2302. 

 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. COMPAGNIE DU PONANT 

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 

verfügt COMPAGNIE DU PONANT über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 

Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall seiner Insolvenz. 

 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich 
verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme 
des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung 
und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 
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• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. COMPAGNIE DU PONANT hat eine 
Insolvenzabsicherung mit abgeschlossen. Die Reisenden können APST (Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: info@apst.travel 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von COMPAGNIE DU PONANT verweigert 
werden. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form 

 

 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


 
 
 

Sie können diese AGB mit STRG+S Speichern bzw. mit STRG+P 
Ausdrucken 

 
 
 
 
 
 

AGB von Ponant  
Stand: 04/2022 
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ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
Die folgenden Reise- und Geschäftsbedingungen werden Bestandteil des zwischen Ihnen (nachfolgend „Kunde“ 
oder „Reisender“) und uns (nachfolgend: „PONANT“ oder „Reiseveranstalter“) geschlossenen Reisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften und füllen diese aus: Ihr Vertragspartner ist COMPAGNIE DU 
PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE. Sie werden durch die „Besonderen und 
Aussergewöhnlichen Verkaufsbedingungen (BAV)“ und die „Allgemeinen Informationen“ der jeweiligen 
Buchungssaison ergänzt. Die Buchung und Abwicklung wird von unserer Buchungsstelle im Alter Wall 34-36, 
20457 Hamburg, Deutschland, vermittelt. Wir bitten Sie daher jegliche Korrespondenz im Zusammenhang mit 
der Reise ausschließlich mit unserer Buchungsstelle zu führen.  
 
1. Abschluss des Reisevertrages / Verpflichtung für Mitreisende  
 
1.1. Für alle Buchungswege gilt:  
 
a) Grundlage des Angebotes sind die Reiseausschreibung des Veranstalters sowie die ergänzenden 
Informationen für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei Buchung vorliegen.  
 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.  
 
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von der Anmeldung des Kunden ab, so liegt in der Reisebestätigung 
ein neues Angebot des Veranstalters, an das er für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt 
dann zustande, sofern PONANT bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat, wenn der Kunde innerhalb dieser Bindungsfrist dem 
Veranstalter gegenüber die Annahme ausdrücklich erklärt oder eine Anzahlung leistet. 
Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen werden nur dann Bestandteil des Pauschalreisevertrags, 
wenn dies zwischen dem Kunden und PONANT ausdrücklich vereinbart ist. 
 
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:  
 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.  
 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den 
Reiseveranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine  den gesetzlichen Vorgaben  entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu 
speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), sofern 
der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, 
weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von 
Geschäftsräumen erfolgte. 
 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den Vertragsabschluss:  
 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internetauftritt erläutert.  
 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten 
Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert 
wird.  
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c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angegeben.  
 
d) Soweit der Vertragstext vom Reiseveranstalter gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.  
 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem 
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.  
 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. (Eingangsbestätigung)  
 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner 
Buchung (Reiseanmeldung).  
 
h) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung des Reiseveranstalters beim Kunden zu 
Stande, die auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betätigung 
des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der 
Buchungsbestätigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung bedarf, soweit dem 
Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. PONANT wird dem Kunden zusätzlich die Reisebestätigung in 
Textform übermitteln. 
 
1.4. Räumt PONANT dem Kunden aufgrund seines Angebots eine Option ein, verfällt diese automatisch nach 
der in der Optionsbestätigung vereinbarten Frist.  
 
1.5. Nach den gesetzlichen Vorschriften besteht bei Pauschalreiseverträgen nach §§ 651a und 651c BGB, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht, sondern bestehen lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. Ein Widerrufsrecht besteht aber, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen  Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 
Bestellung des Verbrauchers geführt worden; auch dann besteht kein Widerrufsrecht.  
 
2. Bezahlung  
 
2.1. PONANT darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
übergeben wurde. Nach Vertragsschluss und Erhalt der Reisebestätigung mit Sicherungsschein ist eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und per 
Kreditkarte oder durch Überweisung zu zahlen. Bei Überweisungen aus dem Ausland hat der Überweisende die 
zusätzlich anfallenden Gebühren für Auslandsüberweisungen vollständig zu tragen. Die Restzahlung ist 
spätestens 28 Tage vor Reiseantritt fällig und zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, 
insbesondere nicht mehr nach Ziffer 8.1 abgesagt werden kann.  
 
2.2 Werden fällige Zahlungen auf den Reisepreis vom Kunden teilweise oder vollständig trotz Mahnung und  
angemessener Fristsetzung durch uns nicht geleistet, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz entsprechend der Rücktrittsentschädigung in Ziffer 5.2. und 5.3. zu verlangen.  
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2.3. Versicherungsprämien für eine Reiseversicherung (z. B. Reiserücktrittskosten- oder 
Reiseabbruchsversicherung, Reisekrankenversicherung mit medizinischer Notfall-Hilfe, Reisegepäck-
Versicherung) sind nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung fällig und in 
der Regel nach Vertragsschluss in voller Höhe unabhängig vom Reisepreis zu zahlen.  
 
3. Leistungen und Preise, Preisänderung vor Vertragsschluss  
 
3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Beschreibungen in der 
Reiseausschreibung sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung verbindlich. Werden 
auf Wunsch des Kunden individuelle Änderungen und Abreden bei einer Reise vorgenommen, so ergibt sich 
unsere Leistungsverpflichtung aus dem entsprechenden konkreten Angebot an den Kunden in Verbindung mit 
der jeweiligen Reisebestätigung und den dort verbindlich aufgeführten Leistungen.  
 
3.2. Die im Prospekt genannten Reisepreise sind für den Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung dieses Prospektes zu 
erklären. Ebenso behalten wir uns vor, eine Preisanpassung zu erklären, wenn die vom Kunden gewünschte 
und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach 
Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Buchung auf die erklärten Änderungen 
rechtzeitig hingewiesen.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss  
 
4.1 Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen wesentlicher Reiseleistungen, die vom 
Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit die 
Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Die 
besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt erfordern insbesondere folgende Änderungsmöglichkeiten: Die 
Fahrpläne können aufgrund von Wetterverhältnissen, Behördenanordnungen, politischen Spannungen, 
Warnungen des Außenministeriums, Gefahr terroristischer Anschläge, Unruhen, geänderten 
Hafenbeschaffenheiten oder anderer, von PONANT nicht zu vertretender, unvermeidbarer, außergewöhnlichen 
Umstände aufgrund derer Ponant an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist, geändert werden. PONANT kann 
insbesondere auch nicht garantieren, dass einzelne Häfen fahrplanmäßig angelaufen werden oder die 
Hafenfolge eingehalten wird. Der Kunde ist gehalten, sich vor Landgängen die Liegezeiten des Schiffs 
rückbestätigen zu lassen. Falls das Schiff in Quarantäne kommt, hat der Kunde selbst die Kosten für seinen 
Unterhalt zu tragen. Ist der Kunde an Bord und wird dort verpflegt, hat er die entstehenden Mehrkosten zu 
ersetzen.  
Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist 

• entweder die Änderung anzunehmen  

• oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten  

• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise 
angeboten hat.  

Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters zu reagieren oder nicht. Wenn der Kunde 
gegenüber dem Reiseveranstalter reagiert, dann kann er entweder der Vertragsänderung zustimmen, die 
Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde oder unentgeltlich vom 
Vertrag zurücktreten. 
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt 
die mitgeteilte Änderung als angenommen. 
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 4.5 in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
hinzuweisen. 
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4.2. Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der auch tatsächlich 
nachträglich eingetretenen und bei Abschluss nicht vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten 
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder anderer Energieträger, der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf 
den Reisepreis auswirkt, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als 
vier Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine 
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam.  
 
4.3. Bei einer Preiserhöhung um mehr als 8 % des Reisepreises oder einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen wenn der Reiseveranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung der Reiseleistung oder des Reisepreises durch 
den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. Ein eventueller Treibstoffzuschlag/Tagesbasis (S) bei 
steigenden Rohstoffpreisen berechnet sich wie folgt:  
S = [(Preisdifferenz Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer 
der Kreuzfahrt mit MDO + [(Preisdifferenz Treibstoff LNG * X LNG Tagesverbrauch** + Preisdifferenz 
Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**/k**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer der 
Kreuzfahrt mit LNG  
(*): MDO: Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge in US$. LNG für Kreuzfahrten in der nördlichen Hemisphäre : TTF + 2.5 
$/mmbtu umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 
46 MJ/kg, wo 2.5$/mmbtu den Lizenzgebühren und Bunkerkosten des LNG-Terminals in der Umgebung von 
Rotterdam entsprechen. LNG für Kreuzfahrten in der südlichen Hemisphäre : Henry Hub + 7 $/mmbtu 
umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 46 MJ/kg, wo 7$/mmbtu den Übertragungskosten bis 
zur Verflüssigungsstelle + Kosten von Verflüssigung + Lieferkosten + Lizenzgebühren und Bunkerkosten 
entsprechen. 
(**) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 20t ; LE PONANT : 5.5t ; PONANT 
EXPLORERS: 15t ; LE COMMANDANT-CHARCOT : LNG 36t ; MDO 43t ; k = 72; LE M/S PAUL GAUGUIN: 22t 
(***) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 200 für Expeditionskreuzfahrten und 
244 für andere Kreuzfahrten; LE PONANT: 55 ; PONANT EXPLORERS : 172 ; LE COMMANDANT-CHARCOT 
: 270 in der nördlichen Hemisphäre 200 in der südlichen Hemisphäre; LE M/S PAUL GAUGUIN: 332 
 
4.4. Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Wir empfehlen jedoch dringend, sich ca. 48 
Stunden vor der Abreise vor dem Hin- und Rückflug die genauen Flugzeiten bei der jeweiligen Fluggesellschaft 
persönlich rückbestätigen zu lassen. Dies wird von einigen Fluggesellschaften darüber hinaus ausdrücklich 
verlangt.  
 
4.5. Leistungs- oder Preisänderungen sind unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem 
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Form dem Reisenden mitzuteilen.  
 
4.6. Der Reisende kann den Differenzbetrag zum vereinbarten Reisepreis verlangen, wenn die unter 4.1. bis 
4.3. genannten Preise, Abgaben, Wechselkurse oder sonstigen Kosten zu niedrigeren Kosten für den 
Reiseveranstalter führen. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung zu erstatten. Tatsächlich entstandene Verwaltungsausgaben, die dem Reisenden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen sind, können von dem zu erstattenden Mehrbetrag abgezogen werden.  
 
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/ Stornokosten/Ersatzperson  
 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
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auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften 
Datenträger zu erklären.  
 
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Er kann stattdessen eine angemessene Entschädigung für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen fordern. Der Reiseveranstalter hat diesen 
Entschädigungsanspruch pauschaliert, wobei sich die Entschädigungspauschalen nach dem Zeitraum zwischen 
der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen des 
Reiseveranstalters und dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 
bemessen.  
 
5.3. Hiernach kann der Reiserveranstalter eine pauschalierte Entschädigung in Prozent des Reisepreises wie 
folgt verlangen (% auf den Kreuzfahrtpreis, exkl. Hafengebühren): 
 
- Bis 211 Tage vor Reiseantritt: 5% jedoch max. EUR 300.- pro Person  
- Ab 210 bis 121 Tagen vor Reiseantritt: 25%  
- Ab 120 bis 91 Tagen vor Reiseantritt: 50%  
- Ab 90 bis 46 Tagen vor Reiseantritt: 75%  
- Ab 46 bis 1 Tag vor Reiseantritt: 90%  
- Bei Nichtantritt oder Stornierung der Reise am Abfahrtstag: 95%  
 
Diese Entschädigung gilt auch für alle anderen Leistungen, wie im Reisepreis inkludierte Flüge, gebuchte 
Linienflüge, Transfers oder Vor- und Nachprogramme, etc. PONANT behält sich das Recht vor, für diese 
Leistungen eine höhere Entschädigung zu verlangen, wenn PONANT durch den Leistungsträger höhere 
Gebühren entstanden sind. Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen anderer Leistungsträger gelten deren 
Rücktrittsbedingungen, sofern darauf vor Buchung ausdrücklich hingewiesen wurde. 
Diese Entschädigung gilt nicht für beim Reiseveranstalter abgeschlossene Reiseversicherungen. 
 
5.4. Es steht dem Reisenden stets frei, nachzuweisen, dass dem Reiseveranstalter ein Schaden überhaupt nicht 
oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. Wir behalten uns vor, in 
Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern und werden in 
diesem Fall die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret beziffern und belegen.  
 
5.5. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als dreißig 
Arbeitstage vor Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn 
dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und 
soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden einen 
Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.  
 
6. Umbuchungen  
 
6.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart) besteht nicht. Ein Anspruch des Kunden 
besteht aber dann, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in 
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 
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6.2. Ansonsten sind Umbuchungen nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den Bedingungen 
des 5.2 bis 5.4 sowie bei gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.  
 
6.3. Für Um- und Neubuchungen gelten die ausgeschriebenen Bedingungen; Rabatte und Sonderkonditionen 
können nicht übertragen werden. Unabhängig davon steht es jedem Kunden frei, von der ursprünglich 
gebuchten Reise zu den Bedingungen des 5.2 bis 5.4 zurückzutreten, und eine neue Reise zu buchen. Die 
Bedingungen einer Umbuchung gelten ausschließlich für die Kreuzfahrt ab/bis Hafen. Bei Umbuchungen der 
bereits gebuchten Zusatzleistungen wie Flüge, Landprogramme, Vor- und Nachprogramme berechnet PONANT 
anfallende Kosten an den Kunden weiter.  
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur 
Kündigung des Reisevertrags berechtigt hätten. Das gleiche gilt, wenn der Kapitän bzw. Schiffsarzt dem 
Reisenden die Weiterreise verbietet. Der Reiseveranstalter wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder einer Erstattung des Reisepreises gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen. PONANT rät, sich gegen dieses Risiko zu versichern (siehe Ziff. 20.2.).  
 
8. Rücktritt/Kündigung des Reiseveranstalters  

8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 

zurücktreten, wenn er 

a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem 

vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, 

angegeben hat und 

b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt. Die 
Mindestteilnehmerzahl beträgt 50% der ‚Passagierkapazität‘ (200 Passagiere für Expeditionskreuzfahrten und 
244 Passagiere für alle anderen Kreuzfahrten an Bord der LE BOREAL, L’AUSTRAL, LE SOLEAL und LE LYRIAL; 55 
Passagiere an Bord der LE PONANT; 172 Passagiere an Bord der PONANT EXPLORERS – LE LAPEROUSE, LE 
CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE DUMONT D’URVILLE, LE BELLOT und LE JACQUES CARTIER; 270 Passagiere 
an Bord der LE COMMANDANT-CHARCOT; 331 Passagiere an Bord der M/S PAUL GAUGUIN).  Ein Rücktritt ist 
spätestens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden in der vorvertraglichen Unterrichtung und der 
Reisebestätigung angegeben wurde, spätestens jedoch am 21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt. Sollte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 
kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kunden umgehend, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung erstattet. 
 
8.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn zudem vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags verhindert ist; in diesem Fall hat 
er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter 
vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.  
 
8.3. Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist oder sich sonst stark 
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vertragswidrig verhält, kann der Reiseveranstalter ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. 
Dabei behält er den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. 
erfolgter Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die er aus der anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
Störer selbst. Ein solcher Fall ist in der Regel insbesondere dann gegeben, wenn der Kunde eine ihm bekannte 
Reiseuntauglichkeit vor Reisebeginn nicht mitgeteilt hat; sein Alter wissentlich falsch angegeben hat; nach dem 
Urteil des Kapitäns bzw. des Schiffsarztes wegen Krankheit, Gebrechen oder aus anderen Gründen reiseunfähig 
ist; auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist; mit falschen Angaben gebucht hat; zum 
Reiseantritt unpünktlich erscheint oder nicht die notwendigen Reisevorschriften erfüllt bzw. nicht die 
notwendigen Reisepapiere bei sich führt, so dass die Gefahr besteht, dass andere Passagiere das Schiff nicht 
zum Landgang verlassen dürfen. Dies gilt jedoch nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf 
einer Verletzung von Informationspflichten des Reiseveranstalters beruht. 
 
8.4. Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, 
hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.  
 
9. Haftung und Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters  
 
9.1. Wenn die Reise nicht vertragsgemäß erbracht wird, muss der Reisende gegenüber der Crew, dem 
Reisevermittler oder dem örtlichen Leistungsträger den Mangel anzeigen und Abhilfe verlangen. 
 
9.2. Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist pro Reise und Kunden auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wird.  
Möglicherweise darüber hinaus gehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt. 
 
9.2. Wir haften nicht für Angaben in von uns nicht hergestellten Prospekten von Leistungsträgern, z. B. Hotel-, 
Orts- oder Schiffsprospekte Dritter.  
 
9.3. Kommt PONANT bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen oder ausführenden Beförderers zu, so 
regelt sich die Haftung auch nach jeweils anwendbaren besonderen internationalen Abkommen oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. Handelsgesetzbuch und Binnenschifffahrtsgesetz).  
 
9.4. Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. fakultative Angebote örtlicher Agenturen und 
Veranstalter, zusätzliche Ausflüge), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
gekennzeichnet wurden. Wir haften jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist.  
 
9.5. Schäden oder Zustellungsverzögerungen, Gepäckverlust,- beschädigung und –verspätung bei Flugreisen 
empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Außerdem ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck dem Vertreter des Reiseveranstalters bzw. dem 
Reiseveranstalter anzuzeigen.  
 
10. Gepäck und Tiere 
 
10.1. Der Kunde muss sein Gepäck leserlich mit seinem Vor- und Nachnamen, seiner Kabinennummer und dem 
Zielgebiet versehen; anderenfalls ist PONANT für Verluste, Verwechslungen und falsches Ein- oder Ausladen 
nicht verantwortlich.  
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10.2. Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbesondere wird dem Kunden nicht 
gestattet, Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, Rauschmittel, verbotene oder kontrollierte 
Substanzen sowie für den Verbrauch während der Reise bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. 
Bei Verletzung dieser Pflicht kann der Kunde sich strafbar machen. Außerdem ist der Kunde zum 
Schadensersatz verpflichtet. Der Kunde muss sofort – falls erforderlich – der Crew, dem Veranstalter oder der 
Airline Zugang zu seinem Gepäck gewähren.  Dies gilt auch für Zoll und Behörden in den besuchten Ländern. 
 
10.3. Während der Reise haftet PONANT nicht für Schäden oder Verlust an Fotoapparaten, Telefonen, 
elektronischer Geräte oder sonstiger Wertsachen, die an Bord, an Land, auf den Tenderbooten, den 
Schlauchbooten oder während der Ein- und Ausschiffung passieren. 
 
10.4. Die Mitnahme von Tieren an Bord ist nicht gestattet.  
 
11. Obliegenheiten des Reisenden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Reisenden, Mitwirkung des 
Reisenden, Rechte bei Reisemängeln  
 
11.1. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reisemängeln zu verschaffen.  
 
11.2. Ist die Pauschalreise mangelhaft, kann der Reisende, wenn die Voraussetzungen der gesetzlichen 
Vorschriften vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist, Abhilfe verlangen, selbst Abhilfe schaffen und 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, Abhilfe durch andere Reiseleistungen (Ersatzleistungen) 
verlangen, und Kostentragung für eine notwendige Beherbergung verlangen, den Vertrag nach § 651l BGB 
kündigen, die sich aus einer Minderung des Reisepreises (§ 651m BGB) ergebenden Rechte geltend machen 
und nach § 651n BGB Schadensersatz oder nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.  
 
11.3. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten; der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder die sofortige Abhilfe notwendig ist.  
 
11.4. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter sowie der Crew, dem Reisevermittler oder dem örtlichen 
Leistungsträger einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen und dort innerhalb angemessener Frist um Abhilfe 
zu ersuchen.  
 
11.5. Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, ist der Reisende nicht berechtigt, die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach 
§ 651n BGB Schadensersatz zu verlangen.  
 
11.6. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.  
 
11.7. Reiseleiter oder Agenturen und Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche anzuerkennen.  
 
11.8. Der Reisende ist persönlich für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort verantwortlich.  
 
11.9. Der Reisende hat den Reiseveranstalter unverzüglich zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Reiseunterlagen (z. B. Hotelvoucher, Flugunterlagen) nicht innerhalb der ihm von uns mitgeteilten Zeiten erhält 
oder wenn die Unterlagen und Tickets bezüglich der Daten des Kunden falsche Angaben enthalten.  
 
12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat  
 
12.1. Die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 651 i Abs. 3 BGB hat gegenüber dem Reiseveranstalter 
unter folgender Anschrift zu erfolgen: COMPAGNIE DU PONANT, Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, 
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Deutschland. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über 
diesen gebucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger wird empfohlen. 
 
13. Abtretung  
 
13.1. Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter 
Familienangehörigen.  
 
14. Flugbeförderung und Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens  
 
14.1. Ist mit der Kreuzfahrt eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen Reiseteil die 
Flugbeförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft, welche von PONANT auf Nachfrage zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
14.2. Die Flugzeiten sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flugzeuge sowie der Genehmigung durch die 
Luftraumüberwachung abhängig und können daher auch in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden 
liegen.  
 
14.3. Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren.  
 
14.4. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden.  
 
14.5. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den 
Kunden informieren.  
 
14.6. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte 
einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.  
 
14.7. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf folgender Internetseite 
abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm  
 
15. Pass-, Visa-, Gesundheitsvorschriften, Reisetauglichkeit und Kinder 
 
15.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten.  
 
15.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des Kunden.  
 
15.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten verletzt hat.  
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15.4. Der Kunde muss die Bestimmungen des vorab kommunizierten und vom Kunden mit Abschluss des 
Reisevertrags akzeptierten Hygieneprotokolls erfüllen. Das Hygieneprotokoll kann sich vor Abfahrt nochmal 
verändern und erneut an den Kunden kommuniziert werden. Es muss während der gesamten Reise eingehalten 
werden. Das aktuelle Hygieneprotokoll kann jederzeit auf der PONANT-Webseite tagesaktuell eingesehen 
werden unter: https://de.ponant.com/beruhigt-die-welt-entdecken. Akzeptiert der Kunde diese Bestimmungen 
nicht oder hält diese nicht ein, behält sich der Beförderer vor, dem Kunden die Einschiffung oder die 
Weiterreise zu verweigern. In diesem Falle gilt die Reise als vom Kunden storniert. Abweichend von den Ziff. 5. 
und 7., gewährt der Reiseveranstalter hier ausnahmsweise einen Reisegutschein in der Höhe der bereits 
geleisteten Zahlung (die den reinen Kreuzfahrtpreis betreffen), der auf eine nächste Reise des Kunden 
anwendbar ist. 
 
15.5. Der Kunde sichert PONANT zu, dass er reisetauglich ist. PONANT hat das Recht, vom Kunden eine 
ärztliche Bescheinigung über seine Reisetauglichkeit zu verlangen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur in 
Begleitung einer erwachsenen Person an einer Reise teilnehmen. PONANT kann die notwendige medizinische 
Betreuung von Schwangeren ab der 15. Schwangerschaftswoche nicht gewährleisten. Diese sind daher von der 
Reise ausgeschlossen, auch wenn die 15. Schwangerschaftswoche während der Reise erst erreicht wird (bei 
Reisen an Bord der LE COMMANDANT CHARCOT bereits ab der 1. Schwangerschaftswoche). PONANT kann in 
diesem Falle von dem Reisevertrag zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisevertrag kündigen. War 
die Schwangerschaft bei Buchung nicht bekannt, erhält die Schwangere nach Kündigung den bereits geleisteten 
Reisepreis erstattet, sofern die Mitteilung an den Reiseveranstalter unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuldhaft verzögert, so gilt Ziff. 5.2. bis 5.4. entsprechend. 
 
15.6. Kinder 
Kinder können ab 1 Jahr an Bord unserer Schiffe reisen, bei Expeditions-Kreuzfahrten ab 6 Jahren, an Bord der 
Le Commandant Charcot ab 8 Jahren. Auf Expeditions-Kreuzfahrten müssen Kinder in der Lage sein, ohne Hilfe 
in Zodiacs ein- und auszusteigen, in Zodiacs auf den Seiten zu sitzen und die Anweisungen der Crew zu verstehen 
und deren Folge zu leisten. Deshalb entscheidet der Kapitän je nach Wetterlage und Bedingungen vor Ort über 
deren Anlandung. In jedem Fall müssen Kinder oder Teenager an Bord von ihren Eltern/ Begleitpersonen 
beaufsichtigt werden. Diese übernehmen die volle Verantwortung. PONANT behält sich das Recht vor, die Anzahl 
der Kinder unter 8 Jahren an Bord zu limitieren. 
An Bord von PAUL GAUGUIN Kreuzfahrten müssen Personen unter 18 Jahren von einer erwachsenen Person 
über 21 begleitet werden. Wenn die Begleitperson nicht ein Elternteil ist, muss PONANT eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorgelegt werden. 
 
15.7. Mobilität 
Die Schiffe Le Boréal, L´Austral, Le Soléal, Le Lyrial und Le Commandant Charcot verfügen über drei Kabinen, die 
PONANT Explorers über zwei Kabinen und die MS Paul Gauguin über eine Kabine, die behindertengerecht 
ausgestattet sind (ADA Norm). Die gesamte Innenausstattung ist behindertenfreundlich eingerichtet. Die Le 
Ponant ist nicht behindertengerecht ausgestattet. Generell sollten alle Passagiere mobil sein oder eine 
Begleitperson dabei haben, die mobil genug ist, um die nötige Unterstützung zu leisten. Passagiere, die nur 
eingeschränkt mobil sind, eine physische oder sonstige Behinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, die also in 
irgendeiner Form zusätzliche Unterstützung brauchen, müssen PONANT dies schriftlich bei Buchung oder zum 
Zeitpunkt des Beginns der Einschränkung, aber bis spätestens 30 Tage vor Abfahrt mitteilen. Die Reederei behält 
sich das Recht vor, Passagieren die Einschiffung zu verwehren, die eine Mobilitätseinschränkung nicht im Vorfeld 
mitgeteilt haben. Für Passagiere mit Mobilitätseinschränkungen können Anlandungen teilweise beschwerlich 
oder unmöglich sein, vor allem wenn sie mit Zodiacs stattfinden. 
 
16. Verweigerung der Landungserlaubnis bzw. Einreise, Kosten der Weiterreise  
Wird der Landgang oder die Einreise des Kunden und/oder die Einfuhr seines Gepäcks in dem vorgesehenen 
Hafen oder Land verweigert, kann PONANT den Kunden und/oder sein Gepäck zu einem anderen auf der Route 
des Schiffs liegenden Hafen oder Land weiterbefördern und dort landen. Der Kunde muss PONANT ein der 
Weiterreise entsprechendes Entgelt zahlen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen 
Aufwendungen ersetzen. Auch für eine solche Weiterreise gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

https://de.ponant.com/beruhigt-die-welt-entdecken
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17. Havarie-Grosse  
Der Kunde ist für Gegenstände, die er auf das Schiff mitbringt, nicht beitragspflichtig zu einer Havarie-Grosse. 
Er hat kein Recht auf Vergütung in Havarie-Grosse.  
 
18. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung  
 
PONANT ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen Schiffen Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen und 
zu bergen sowie Fracht jeder Art zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten, ob vorher angekündigt oder nicht, 
gelten als Bestandteil einer Kreuzfahrt.  
 
19. Streitschlichtung  
 
Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter verpflichtend würde, informiert der Reise-
veranstalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. Der Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische OnlineStreitbeilegungs-
Plattformhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
 
20. Versicherungen  
 
20.1. Sicherungsscheingeber (Insolvenzversicherer) für den Reiseveranstalter ist die APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: 
info@apst.travel. Durch den Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder nach § 651r BGB gegen Insolvenz 
abgesichert.  
 
20.2. Im Reisepreis ist keine Versicherung inkludiert. Dem Reiseteilnehmer wird dringend empfohlen, eine 
entsprechende Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie eine auch im Ausland gültige Krankenversicherung 
abzuschließen. PONANT bietet dem Reiseteilnehmer eine entsprechende Komplettversicherung an. Wird diese 
aber nicht abgeschlossen, trägt er das Risiko selbst. PONANT streckt Kosten (z. B. für ärztliche Behandlung, 
Transporte, Unterkünfte, Flüge) nicht vor. 
 
21. Datenschutz  
 
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages mit 
dem Kunden und für die Kundenbetreuung erforderlich ist. Der Reiseveranstalter hält bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen ein. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie 
ändern oder löschen zu lassen. Mit einer Nachricht an reservierung@ponant.com können Sie der Nutzung oder 
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.  
 
22. Persönliche Daten & Bildrechte 
 
22.1. Reisende, einschließlich Minderjähriger und anderer Personen, die die Reisenden betreuen, dürfen 
während ihres Aufenthalts zu kommerziellen Zwecken fotografiert und/oder gefilmt werden (die oben 
genannten Fotos und Videos, die den Reisenden zeigen, können von diesen als Andenken erworben werden). 
Durch die Teilnahme an Aktivitäten, die vor, während oder nach ihrer Kreuzfahrt organisiert werden, 
ermächtigen Reisende PONANT, ihr Bild auf digitalen Terminals, digitalen Monitoren, Computern, 
Fernsehbildschirmen in den Kabinen und öffentlichen Bereichen sowie auf der PONANT-App und dem Tablet zu 
übertragen, um damit den Vertrieb und Verkauf zu gewährleisten. 

mailto:info@apst.travel
mailto:reservierung@ponant.com
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22.2. Jegliche Reproduktion oder Übertragung ihres Bildes ist während der Kreuzfahrt punktuell. 
Aufgenommene Filme oder Fotos werden nach Verlassen des Schiffes nicht mehr auf dem Schiff ausgestrahlt 
und/oder vervielfältigt und innerhalb von zwei Monaten vernichtet, um gegebenenfalls einen qualitativ 
hochwertigen After-Sales-Service zu gewährleisten. 
 
22.3.  Wenn Reisende nicht an Berichten / Fotos beteiligt werden möchten, müssen sie ein Crewmitglied darauf 
hinweisen (Rezeption, Hoteldirektor, Kreuzfahrtdirektor, Foto-Video-Team) und/oder schon vor Abfahrt die 
Reservierungsabteilung darüber informieren. 
 
22.4. Fotos können nur aufgrund des ausdrücklichen und vorab geäußerten Wunsches des Reisenden gelöscht 
werden. 
 
23. Schlussbestimmungen  
 
23.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet 
ausschließlich europäisches Recht Anwendung. Der Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz 
verklagen. Soweit der Reisende Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes 
oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.  
COMPAGNIE DU PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE  
Buchungsstelle: Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, Telefon: +49 40 80 80 39 60, Lizenz 013 06 0005 - Mitglied 
bei SNAV und APST - Website: de.ponant.com.  
Web Hosting: Oceanet Technology Hauptsitz 34 Boulevard du Maréchal Juin - 44100 NANTES - Frankreich  
Registernummer: 408 893 063 000 37  
Geschäftsführer: Hervé Gastinel  
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung  
Text, Bilder, Grafiken und AGB unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Alle 
Rechte vorbehalten.  
Stand: 06.07.2021 
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2015/2302. 

 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. COMPAGNIE DU PONANT 

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 

verfügt COMPAGNIE DU PONANT über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 

Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich 
verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme 
des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung 
und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
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• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. COMPAGNIE DU PONANT hat eine 
Insolvenzabsicherung mit abgeschlossen. Die Reisenden können APST (Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: info@apst.travel 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von COMPAGNIE DU PONANT verweigert 
werden. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form 

 
 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


 
 
 

Sie können diese AGB mit STRG+S Speichern bzw. mit STRG+P 
Ausdrucken 
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ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
Die folgenden Reise- und Geschäftsbedingungen werden Bestandteil des zwischen Ihnen (nachfolgend „Kunde“ 
oder „Reisender“) und uns (nachfolgend: „PONANT“ oder „Reiseveranstalter“) geschlossenen Reisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften und füllen diese aus: Ihr Vertragspartner ist COMPAGNIE DU 
PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE. Sie werden durch die „Besonderen und 
Aussergewöhnlichen Verkaufsbedingungen (BAV)“ und die „Allgemeinen Informationen“ der jeweiligen 
Buchungssaison ergänzt. Die Buchung und Abwicklung wird von unserer Buchungsstelle im Alter Wall 34-36, 
20457 Hamburg, Deutschland, vermittelt. Wir bitten Sie daher jegliche Korrespondenz im Zusammenhang mit 
der Reise ausschließlich mit unserer Buchungsstelle zu führen.  
 
1. Abschluss des Reisevertrages / Verpflichtung für Mitreisende  
 
1.1. Für alle Buchungswege gilt:  
 
a) Grundlage des Angebotes sind die Reiseausschreibung des Veranstalters sowie die ergänzenden 
Informationen für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei Buchung vorliegen.  
 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.  
 
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von der Anmeldung des Kunden ab, so liegt in der Reisebestätigung 
ein neues Angebot des Veranstalters, an das er für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt 
dann zustande, sofern PONANT bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat, wenn der Kunde innerhalb dieser Bindungsfrist dem 
Veranstalter gegenüber die Annahme ausdrücklich erklärt oder eine Anzahlung leistet. 
Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen werden nur dann Bestandteil des Pauschalreisevertrags, 
wenn dies zwischen dem Kunden und PONANT ausdrücklich vereinbart ist. 
 
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:  
 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.  
 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den 
Reiseveranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine  den gesetzlichen Vorgaben  entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu 
speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), sofern 
der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, 
weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von 
Geschäftsräumen erfolgte. 
 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den Vertragsabschluss:  
 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internetauftritt erläutert.  
 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten 
Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert 
wird.  
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c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angegeben.  
 
d) Soweit der Vertragstext vom Reiseveranstalter gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.  
 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem 
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.  
 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. (Eingangsbestätigung)  
 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner 
Buchung (Reiseanmeldung).  
 
h) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung des Reiseveranstalters beim Kunden zu 
Stande, die auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betätigung 
des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der 
Buchungsbestätigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung bedarf, soweit dem 
Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. PONANT wird dem Kunden zusätzlich die Reisebestätigung in 
Textform übermitteln. 
 
1.4. Räumt PONANT dem Kunden aufgrund seines Angebots eine Option ein, verfällt diese automatisch nach 
der in der Optionsbestätigung vereinbarten Frist.  
 
1.5. Nach den gesetzlichen Vorschriften besteht bei Pauschalreiseverträgen nach §§ 651a und 651c BGB, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht, sondern bestehen lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. Ein Widerrufsrecht besteht aber, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen  Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 
Bestellung des Verbrauchers geführt worden; auch dann besteht kein Widerrufsrecht.  
 
2. Bezahlung  
 
2.1. PONANT darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
übergeben wurde. Nach Vertragsschluss und Erhalt der Reisebestätigung mit Sicherungsschein ist eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und per 
Kreditkarte oder durch Überweisung zu zahlen. Bei Überweisungen aus dem Ausland hat der Überweisende die 
zusätzlich anfallenden Gebühren für Auslandsüberweisungen vollständig zu tragen. Die Restzahlung ist 
spätestens 28 Tage vor Reiseantritt fällig und zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, 
insbesondere nicht mehr nach Ziffer 8.1 abgesagt werden kann.  
 
2.2 Werden fällige Zahlungen auf den Reisepreis vom Kunden teilweise oder vollständig trotz Mahnung und  
angemessener Fristsetzung durch uns nicht geleistet, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz entsprechend der Rücktrittsentschädigung in Ziffer 5.2. und 5.3. zu verlangen.  
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2.3. Versicherungsprämien für eine Reiseversicherung (z. B. Reiserücktrittskosten- oder 
Reiseabbruchsversicherung, Reisekrankenversicherung mit medizinischer Notfall-Hilfe, Reisegepäck-
Versicherung) sind nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung fällig und in 
der Regel nach Vertragsschluss in voller Höhe unabhängig vom Reisepreis zu zahlen.  
 
3. Leistungen und Preise, Preisänderung vor Vertragsschluss  
 
3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Beschreibungen in der 
Reiseausschreibung sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung verbindlich. Werden 
auf Wunsch des Kunden individuelle Änderungen und Abreden bei einer Reise vorgenommen, so ergibt sich 
unsere Leistungsverpflichtung aus dem entsprechenden konkreten Angebot an den Kunden in Verbindung mit 
der jeweiligen Reisebestätigung und den dort verbindlich aufgeführten Leistungen.  
 
3.2. Die im Prospekt genannten Reisepreise sind für den Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung dieses Prospektes zu 
erklären. Ebenso behalten wir uns vor, eine Preisanpassung zu erklären, wenn die vom Kunden gewünschte 
und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach 
Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Buchung auf die erklärten Änderungen 
rechtzeitig hingewiesen.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss  
 
4.1 Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen wesentlicher Reiseleistungen, die vom 
Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit die 
Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Die 
besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt erfordern insbesondere folgende Änderungsmöglichkeiten: Die 
Fahrpläne können aufgrund von Wetterverhältnissen, Behördenanordnungen, politischen Spannungen, 
Warnungen des Außenministeriums, Gefahr terroristischer Anschläge, Unruhen, geänderten 
Hafenbeschaffenheiten oder anderer, von PONANT nicht zu vertretender, unvermeidbarer, außergewöhnlichen 
Umstände aufgrund derer Ponant an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist, geändert werden. PONANT kann 
insbesondere auch nicht garantieren, dass einzelne Häfen fahrplanmäßig angelaufen werden oder die 
Hafenfolge eingehalten wird. Der Kunde ist gehalten, sich vor Landgängen die Liegezeiten des Schiffs 
rückbestätigen zu lassen. Falls das Schiff in Quarantäne kommt, hat der Kunde selbst die Kosten für seinen 
Unterhalt zu tragen. Ist der Kunde an Bord und wird dort verpflegt, hat er die entstehenden Mehrkosten zu 
ersetzen.  
Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist 

• entweder die Änderung anzunehmen  

• oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten  

• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise 
angeboten hat.  

Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters zu reagieren oder nicht. Wenn der Kunde 
gegenüber dem Reiseveranstalter reagiert, dann kann er entweder der Vertragsänderung zustimmen, die 
Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde oder unentgeltlich vom 
Vertrag zurücktreten. 
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt 
die mitgeteilte Änderung als angenommen. 
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 4.5 in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
hinzuweisen. 
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4.2. Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der auch tatsächlich 
nachträglich eingetretenen und bei Abschluss nicht vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten 
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder anderer Energieträger, der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf 
den Reisepreis auswirkt, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als 
vier Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine 
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam.  
 
4.3. Bei einer Preiserhöhung um mehr als 8 % des Reisepreises oder einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen wenn der Reiseveranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung der Reiseleistung oder des Reisepreises durch 
den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. Ein eventueller Treibstoffzuschlag/Tagesbasis (S) bei 
steigenden Rohstoffpreisen berechnet sich wie folgt:  
S = [(Preisdifferenz Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer 
der Kreuzfahrt mit MDO + [(Preisdifferenz Treibstoff LNG * X LNG Tagesverbrauch** + Preisdifferenz 
Treibstoff MDO * X MDO Tagesverbrauch**/k**)/ Passagierkapazität des Schiffes***] X Dauer der 
Kreuzfahrt mit LNG  
(*): MDO: Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge in US$. LNG für Kreuzfahrten in der nördlichen Hemisphäre : TTF + 2.5 
$/mmbtu umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 
46 MJ/kg, wo 2.5$/mmbtu den Lizenzgebühren und Bunkerkosten des LNG-Terminals in der Umgebung von 
Rotterdam entsprechen. LNG für Kreuzfahrten in der südlichen Hemisphäre : Henry Hub + 7 $/mmbtu 
umgerechnet in Tonnen mit einem Brennwert von LNG = 46 MJ/kg, wo 7$/mmbtu den Übertragungskosten bis 
zur Verflüssigungsstelle + Kosten von Verflüssigung + Lieferkosten + Lizenzgebühren und Bunkerkosten 
entsprechen. 
(**) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 20t ; LE PONANT : 5.5t ; PONANT 
EXPLORERS: 15t ; LE COMMANDANT-CHARCOT : LNG 36t ; MDO 43t ; k = 72; LE M/S PAUL GAUGUIN: 22t 
(***) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL und LE LYRIAL : 200 für Expeditionskreuzfahrten und 
244 für andere Kreuzfahrten; LE PONANT: 55 ; PONANT EXPLORERS : 172 ; LE COMMANDANT-CHARCOT 
: 270 in der nördlichen Hemisphäre 200 in der südlichen Hemisphäre; LE M/S PAUL GAUGUIN: 332 
 
4.4. Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Wir empfehlen jedoch dringend, sich ca. 48 
Stunden vor der Abreise vor dem Hin- und Rückflug die genauen Flugzeiten bei der jeweiligen Fluggesellschaft 
persönlich rückbestätigen zu lassen. Dies wird von einigen Fluggesellschaften darüber hinaus ausdrücklich 
verlangt.  
 
4.5. Leistungs- oder Preisänderungen sind unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem 
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Form dem Reisenden mitzuteilen.  
 
4.6. Der Reisende kann den Differenzbetrag zum vereinbarten Reisepreis verlangen, wenn die unter 4.1. bis 
4.3. genannten Preise, Abgaben, Wechselkurse oder sonstigen Kosten zu niedrigeren Kosten für den 
Reiseveranstalter führen. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung zu erstatten. Tatsächlich entstandene Verwaltungsausgaben, die dem Reisenden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen sind, können von dem zu erstattenden Mehrbetrag abgezogen werden.  
 
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/ Stornokosten/Ersatzperson  
 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
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auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften 
Datenträger zu erklären.  
 
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Er kann stattdessen eine angemessene Entschädigung für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen fordern. Der Reiseveranstalter hat diesen 
Entschädigungsanspruch pauschaliert, wobei sich die Entschädigungspauschalen nach dem Zeitraum zwischen 
der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen des 
Reiseveranstalters und dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 
bemessen.  
 
5.3. Hiernach kann der Reiserveranstalter eine pauschalierte Entschädigung in Prozent des Reisepreises wie 
folgt verlangen (% auf den Kreuzfahrtpreis, exkl. Hafengebühren): 
 
- Bis 211 Tage vor Reiseantritt: 5% jedoch max. EUR 300.- pro Person  
- Ab 210 bis 121 Tagen vor Reiseantritt: 25%  
- Ab 120 bis 91 Tagen vor Reiseantritt: 50%  
- Ab 90 bis 46 Tagen vor Reiseantritt: 75%  
- Ab 46 bis 1 Tag vor Reiseantritt: 90%  
- Bei Nichtantritt oder Stornierung der Reise am Abfahrtstag: 95%  
 
Diese Entschädigung gilt auch für alle anderen Leistungen, wie im Reisepreis inkludierte Flüge, gebuchte 
Linienflüge, Transfers oder Vor- und Nachprogramme, etc. PONANT behält sich das Recht vor, für diese 
Leistungen eine höhere Entschädigung zu verlangen, wenn PONANT durch den Leistungsträger höhere 
Gebühren entstanden sind. Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen anderer Leistungsträger gelten deren 
Rücktrittsbedingungen, sofern darauf vor Buchung ausdrücklich hingewiesen wurde. 
Diese Entschädigung gilt nicht für beim Reiseveranstalter abgeschlossene Reiseversicherungen. 
 
5.4. Es steht dem Reisenden stets frei, nachzuweisen, dass dem Reiseveranstalter ein Schaden überhaupt nicht 
oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. Wir behalten uns vor, in 
Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern und werden in 
diesem Fall die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret beziffern und belegen.  
 
5.5. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als dreißig 
Arbeitstage vor Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn 
dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und 
soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden einen 
Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.  
 
6. Umbuchungen  
 
6.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart) besteht nicht. Ein Anspruch des Kunden 
besteht aber dann, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in 
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 
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6.2. Ansonsten sind Umbuchungen nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den Bedingungen 
des 5.2 bis 5.4 sowie bei gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.  
 
6.3. Für Um- und Neubuchungen gelten die ausgeschriebenen Bedingungen; Rabatte und Sonderkonditionen 
können nicht übertragen werden. Unabhängig davon steht es jedem Kunden frei, von der ursprünglich 
gebuchten Reise zu den Bedingungen des 5.2 bis 5.4 zurückzutreten, und eine neue Reise zu buchen. Die 
Bedingungen einer Umbuchung gelten ausschließlich für die Kreuzfahrt ab/bis Hafen. Bei Umbuchungen der 
bereits gebuchten Zusatzleistungen wie Flüge, Landprogramme, Vor- und Nachprogramme berechnet PONANT 
anfallende Kosten an den Kunden weiter.  
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur 
Kündigung des Reisevertrags berechtigt hätten. Das gleiche gilt, wenn der Kapitän bzw. Schiffsarzt dem 
Reisenden die Weiterreise verbietet. Der Reiseveranstalter wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder einer Erstattung des Reisepreises gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen. PONANT rät, sich gegen dieses Risiko zu versichern (siehe Ziff. 20.2.).  
 
8. Rücktritt/Kündigung des Reiseveranstalters  

8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 

zurücktreten, wenn er 

a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem 

vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, 

angegeben hat und 

b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt. Die 
Mindestteilnehmerzahl beträgt 50% der ‚Passagierkapazität‘ (200 Passagiere für Expeditionskreuzfahrten und 
244 Passagiere für alle anderen Kreuzfahrten an Bord der LE BOREAL, L’AUSTRAL, LE SOLEAL und LE LYRIAL; 55 
Passagiere an Bord der LE PONANT; 172 Passagiere an Bord der PONANT EXPLORERS – LE LAPEROUSE, LE 
CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE DUMONT D’URVILLE, LE BELLOT und LE JACQUES CARTIER; 270 Passagiere 
an Bord der LE COMMANDANT-CHARCOT; 331 Passagiere an Bord der M/S PAUL GAUGUIN).  Ein Rücktritt ist 
spätestens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden in der vorvertraglichen Unterrichtung und der 
Reisebestätigung angegeben wurde, spätestens jedoch am 21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt. Sollte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 
kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kunden umgehend, spätestens binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung erstattet. 
 
8.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn zudem vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags verhindert ist; in diesem Fall hat 
er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter 
vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.  
 
8.3. Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist oder sich sonst stark 
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vertragswidrig verhält, kann der Reiseveranstalter ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. 
Dabei behält er den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. 
erfolgter Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die er aus der anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
Störer selbst. Ein solcher Fall ist in der Regel insbesondere dann gegeben, wenn der Kunde eine ihm bekannte 
Reiseuntauglichkeit vor Reisebeginn nicht mitgeteilt hat; sein Alter wissentlich falsch angegeben hat; nach dem 
Urteil des Kapitäns bzw. des Schiffsarztes wegen Krankheit, Gebrechen oder aus anderen Gründen reiseunfähig 
ist; auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist; mit falschen Angaben gebucht hat; zum 
Reiseantritt unpünktlich erscheint oder nicht die notwendigen Reisevorschriften erfüllt bzw. nicht die 
notwendigen Reisepapiere bei sich führt, so dass die Gefahr besteht, dass andere Passagiere das Schiff nicht 
zum Landgang verlassen dürfen. Dies gilt jedoch nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf 
einer Verletzung von Informationspflichten des Reiseveranstalters beruht. 
 
8.4. Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, 
hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.  
 
9. Haftung und Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters  
 
9.1. Wenn die Reise nicht vertragsgemäß erbracht wird, muss der Reisende gegenüber der Crew, dem 
Reisevermittler oder dem örtlichen Leistungsträger den Mangel anzeigen und Abhilfe verlangen. 
 
9.2. Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist pro Reise und Kunden auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wird.  
Möglicherweise darüber hinaus gehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt. 
 
9.2. Wir haften nicht für Angaben in von uns nicht hergestellten Prospekten von Leistungsträgern, z. B. Hotel-, 
Orts- oder Schiffsprospekte Dritter.  
 
9.3. Kommt PONANT bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen oder ausführenden Beförderers zu, so 
regelt sich die Haftung auch nach jeweils anwendbaren besonderen internationalen Abkommen oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. Handelsgesetzbuch und Binnenschifffahrtsgesetz).  
 
9.4. Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. fakultative Angebote örtlicher Agenturen und 
Veranstalter, zusätzliche Ausflüge), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
gekennzeichnet wurden. Wir haften jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist.  
 
9.5. Schäden oder Zustellungsverzögerungen, Gepäckverlust,- beschädigung und –verspätung bei Flugreisen 
empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Außerdem ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck dem Vertreter des Reiseveranstalters bzw. dem 
Reiseveranstalter anzuzeigen.  
 
10. Gepäck und Tiere 
 
10.1. Der Kunde muss sein Gepäck leserlich mit seinem Vor- und Nachnamen, seiner Kabinennummer und dem 
Zielgebiet versehen; anderenfalls ist PONANT für Verluste, Verwechslungen und falsches Ein- oder Ausladen 
nicht verantwortlich.  



 

 
 

Stand: Juli 2021 
 

 
10.2. Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbesondere wird dem Kunden nicht 
gestattet, Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, Rauschmittel, verbotene oder kontrollierte 
Substanzen sowie für den Verbrauch während der Reise bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. 
Bei Verletzung dieser Pflicht kann der Kunde sich strafbar machen. Außerdem ist der Kunde zum 
Schadensersatz verpflichtet. Der Kunde muss sofort – falls erforderlich – der Crew, dem Veranstalter oder der 
Airline Zugang zu seinem Gepäck gewähren.  Dies gilt auch für Zoll und Behörden in den besuchten Ländern. 
 
10.3. Während der Reise haftet PONANT nicht für Schäden oder Verlust an Fotoapparaten, Telefonen, 
elektronischer Geräte oder sonstiger Wertsachen, die an Bord, an Land, auf den Tenderbooten, den 
Schlauchbooten oder während der Ein- und Ausschiffung passieren. 
 
10.4. Die Mitnahme von Tieren an Bord ist nicht gestattet.  
 
11. Obliegenheiten des Reisenden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Reisenden, Mitwirkung des 
Reisenden, Rechte bei Reisemängeln  
 
11.1. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reisemängeln zu verschaffen.  
 
11.2. Ist die Pauschalreise mangelhaft, kann der Reisende, wenn die Voraussetzungen der gesetzlichen 
Vorschriften vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist, Abhilfe verlangen, selbst Abhilfe schaffen und 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, Abhilfe durch andere Reiseleistungen (Ersatzleistungen) 
verlangen, und Kostentragung für eine notwendige Beherbergung verlangen, den Vertrag nach § 651l BGB 
kündigen, die sich aus einer Minderung des Reisepreises (§ 651m BGB) ergebenden Rechte geltend machen 
und nach § 651n BGB Schadensersatz oder nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.  
 
11.3. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten; der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder die sofortige Abhilfe notwendig ist.  
 
11.4. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter sowie der Crew, dem Reisevermittler oder dem örtlichen 
Leistungsträger einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen und dort innerhalb angemessener Frist um Abhilfe 
zu ersuchen.  
 
11.5. Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, ist der Reisende nicht berechtigt, die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach 
§ 651n BGB Schadensersatz zu verlangen.  
 
11.6. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.  
 
11.7. Reiseleiter oder Agenturen und Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche anzuerkennen.  
 
11.8. Der Reisende ist persönlich für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort verantwortlich.  
 
11.9. Der Reisende hat den Reiseveranstalter unverzüglich zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Reiseunterlagen (z. B. Hotelvoucher, Flugunterlagen) nicht innerhalb der ihm von uns mitgeteilten Zeiten erhält 
oder wenn die Unterlagen und Tickets bezüglich der Daten des Kunden falsche Angaben enthalten.  
 
12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat  
 
12.1. Die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 651 i Abs. 3 BGB hat gegenüber dem Reiseveranstalter 
unter folgender Anschrift zu erfolgen: COMPAGNIE DU PONANT, Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, 
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Deutschland. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über 
diesen gebucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger wird empfohlen. 
 
13. Abtretung  
 
13.1. Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter 
Familienangehörigen.  
 
14. Flugbeförderung und Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens  
 
14.1. Ist mit der Kreuzfahrt eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen Reiseteil die 
Flugbeförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft, welche von PONANT auf Nachfrage zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
14.2. Die Flugzeiten sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flugzeuge sowie der Genehmigung durch die 
Luftraumüberwachung abhängig und können daher auch in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden 
liegen.  
 
14.3. Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren.  
 
14.4. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden.  
 
14.5. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den 
Kunden informieren.  
 
14.6. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte 
einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.  
 
14.7. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf folgender Internetseite 
abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm  
 
15. Pass-, Visa-, Gesundheitsvorschriften, Reisetauglichkeit und Kinder 
 
15.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten.  
 
15.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des Kunden.  
 
15.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten verletzt hat.  
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15.4. Der Kunde muss die Bestimmungen des vorab kommunizierten und vom Kunden mit Abschluss des 
Reisevertrags akzeptierten Hygieneprotokolls erfüllen. Das Hygieneprotokoll kann sich vor Abfahrt nochmal 
verändern und erneut an den Kunden kommuniziert werden. Es muss während der gesamten Reise eingehalten 
werden. Das aktuelle Hygieneprotokoll kann jederzeit auf der PONANT-Webseite tagesaktuell eingesehen 
werden unter: https://de.ponant.com/beruhigt-die-welt-entdecken. Akzeptiert der Kunde diese Bestimmungen 
nicht oder hält diese nicht ein, behält sich der Beförderer vor, dem Kunden die Einschiffung oder die 
Weiterreise zu verweigern. In diesem Falle gilt die Reise als vom Kunden storniert. Abweichend von den Ziff. 5. 
und 7., gewährt der Reiseveranstalter hier ausnahmsweise einen Reisegutschein in der Höhe der bereits 
geleisteten Zahlung (die den reinen Kreuzfahrtpreis betreffen), der auf eine nächste Reise des Kunden 
anwendbar ist. 
 
15.5. Der Kunde sichert PONANT zu, dass er reisetauglich ist. PONANT hat das Recht, vom Kunden eine 
ärztliche Bescheinigung über seine Reisetauglichkeit zu verlangen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur in 
Begleitung einer erwachsenen Person an einer Reise teilnehmen. PONANT kann die notwendige medizinische 
Betreuung von Schwangeren ab der 26. Schwangerschaftswoche nicht gewährleisten. Diese sind daher von der 
Reise ausgeschlossen, auch wenn die 26. Schwangerschaftswoche während der Reise erst erreicht wird (bei 
Reisen in der Antarktis, Nordwestpassage oder auf Ozean-Kreuzfahrten ohne Stopps bereits ab der 1. 
Schwangerschaftswoche). PONANT kann in diesem Falle von dem Reisevertrag zurücktreten oder nach Beginn 
der Reise den Reisevertrag kündigen. War die Schwangerschaft bei Buchung nicht bekannt, erhält die 
Schwangere nach Kündigung den bereits geleisteten Reisepreis erstattet, sofern die Mitteilung an den 
Reiseveranstalter unverzüglich nach Bekanntwerden der Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung 
schuldhaft verzögert, so gilt Ziff. 5.2. bis 5.4. entsprechend.  
 
15.6. Kinder 
Kinder können ab 1 Jahr an Bord unserer Schiffe reisen, bei Expeditions-Kreuzfahrten ab 6 Jahren, an Bord der 
Le Commandant Charcot ab 8 Jahren. Auf Expeditions-Kreuzfahrten müssen Kinder in der Lage sein, ohne Hilfe 
in Zodiacs ein- und auszusteigen, in Zodiacs auf den Seiten zu sitzen und die Anweisungen der Crew zu verstehen 
und deren Folge zu leisten. Deshalb entscheidet der Kapitän je nach Wetterlage und Bedingungen vor Ort über 
deren Anlandung. In jedem Fall müssen Kinder oder Teenager an Bord von ihren Eltern/ Begleitpersonen 
beaufsichtigt werden. Diese übernehmen die volle Verantwortung. PONANT behält sich das Recht vor, die Anzahl 
der Kinder unter 8 Jahren an Bord zu limitieren. 
An Bord von PAUL GAUGUIN Kreuzfahrten müssen Personen unter 18 Jahren von einer erwachsenen Person 
über 21 begleitet werden. Wenn die Begleitperson nicht ein Elternteil ist, muss PONANT eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorgelegt werden. 
 
15.7. Mobilität 
Die Schiffe Le Boréal, L´Austral, Le Soléal, Le Lyrial und Le Commandant Charcot verfügen über drei Kabinen, die 
PONANT Explorers über zwei Kabinen und die MS Paul Gauguin über eine Kabine, die behindertengerecht 
ausgestattet sind (ADA Norm). Die gesamte Innenausstattung ist behindertenfreundlich eingerichtet. Die Le 
Ponant ist nicht behindertengerecht ausgestattet. Generell sollten alle Passagiere mobil sein oder eine 
Begleitperson dabei haben, die mobil genug ist, um die nötige Unterstützung zu leisten. Passagiere, die nur 
eingeschränkt mobil sind, eine physische oder sonstige Behinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, die also in 
irgendeiner Form zusätzliche Unterstützung brauchen, müssen PONANT dies schriftlich bei Buchung oder zum 
Zeitpunkt des Beginns der Einschränkung, aber bis spätestens 30 Tage vor Abfahrt mitteilen. Die Reederei behält 
sich das Recht vor, Passagieren die Einschiffung zu verwehren, die eine Mobilitätseinschränkung nicht im Vorfeld 
mitgeteilt haben. Für Passagiere mit Mobilitätseinschränkungen können Anlandungen teilweise beschwerlich 
oder unmöglich sein, vor allem wenn sie mit Zodiacs stattfinden. 
 
16. Verweigerung der Landungserlaubnis bzw. Einreise, Kosten der Weiterreise  
Wird der Landgang oder die Einreise des Kunden und/oder die Einfuhr seines Gepäcks in dem vorgesehenen 
Hafen oder Land verweigert, kann PONANT den Kunden und/oder sein Gepäck zu einem anderen auf der Route 
des Schiffs liegenden Hafen oder Land weiterbefördern und dort landen. Der Kunde muss PONANT ein der 
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Weiterreise entsprechendes Entgelt zahlen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen 
Aufwendungen ersetzen. Auch für eine solche Weiterreise gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
17. Havarie-Grosse  
Der Kunde ist für Gegenstände, die er auf das Schiff mitbringt, nicht beitragspflichtig zu einer Havarie-Grosse. 
Er hat kein Recht auf Vergütung in Havarie-Grosse.  
 
18. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung  
 
PONANT ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen Schiffen Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen und 
zu bergen sowie Fracht jeder Art zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten, ob vorher angekündigt oder nicht, 
gelten als Bestandteil einer Kreuzfahrt.  
 
19. Streitschlichtung  
 
Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter verpflichtend würde, informiert der Reise-
veranstalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. Der Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische OnlineStreitbeilegungs-
Plattformhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
 
20. Versicherungen  
 
20.1. Sicherungsscheingeber (Insolvenzversicherer) für den Reiseveranstalter ist die APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: 
info@apst.travel. Durch den Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder nach § 651r BGB gegen Insolvenz 
abgesichert.  
 
20.2. Im Reisepreis ist keine Versicherung inkludiert. Dem Reiseteilnehmer wird dringend empfohlen, eine 
entsprechende Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie eine auch im Ausland gültige Krankenversicherung 
abzuschließen. PONANT bietet dem Reiseteilnehmer eine entsprechende Komplettversicherung an. Wird diese 
aber nicht abgeschlossen, trägt er das Risiko selbst. PONANT streckt Kosten (z. B. für ärztliche Behandlung, 
Transporte, Unterkünfte, Flüge) nicht vor. 
 
21. Datenschutz  
 
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages mit 
dem Kunden und für die Kundenbetreuung erforderlich ist. Der Reiseveranstalter hält bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen ein. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie 
ändern oder löschen zu lassen. Mit einer Nachricht an reservierung@ponant.com können Sie der Nutzung oder 
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.  
 
22. Persönliche Daten & Bildrechte 
 
22.1. Reisende, einschließlich Minderjähriger und anderer Personen, die die Reisenden betreuen, dürfen 
während ihres Aufenthalts zu kommerziellen Zwecken fotografiert und/oder gefilmt werden (die oben 
genannten Fotos und Videos, die den Reisenden zeigen, können von diesen als Andenken erworben werden). 
Durch die Teilnahme an Aktivitäten, die vor, während oder nach ihrer Kreuzfahrt organisiert werden, 
ermächtigen Reisende PONANT, ihr Bild auf digitalen Terminals, digitalen Monitoren, Computern, 
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Fernsehbildschirmen in den Kabinen und öffentlichen Bereichen sowie auf der PONANT-App und dem Tablet zu 
übertragen, um damit den Vertrieb und Verkauf zu gewährleisten. 
 
22.2. Jegliche Reproduktion oder Übertragung ihres Bildes ist während der Kreuzfahrt punktuell. 
Aufgenommene Filme oder Fotos werden nach Verlassen des Schiffes nicht mehr auf dem Schiff ausgestrahlt 
und/oder vervielfältigt und innerhalb von zwei Monaten vernichtet, um gegebenenfalls einen qualitativ 
hochwertigen After-Sales-Service zu gewährleisten. 
 
22.3.  Wenn Reisende nicht an Berichten / Fotos beteiligt werden möchten, müssen sie ein Crewmitglied darauf 
hinweisen (Rezeption, Hoteldirektor, Kreuzfahrtdirektor, Foto-Video-Team) und/oder schon vor Abfahrt die 
Reservierungsabteilung darüber informieren. 
 
22.4. Fotos können nur aufgrund des ausdrücklichen und vorab geäußerten Wunsches des Reisenden gelöscht 
werden. 
 
23. Schlussbestimmungen  
 
23.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet 
ausschließlich europäisches Recht Anwendung. Der Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz 
verklagen. Soweit der Reisende Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes 
oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.  
COMPAGNIE DU PONANT, 408 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE  
Buchungsstelle: Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg, Telefon: +49 40 80 80 39 60, Lizenz 013 06 0005 - Mitglied 
bei SNAV und APST - Website: de.ponant.com.  
Web Hosting: Oceanet Technology Hauptsitz 34 Boulevard du Maréchal Juin - 44100 NANTES - Frankreich  
Registernummer: 408 893 063 000 37  
Geschäftsführer: Hervé Gastinel  
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung  
Text, Bilder, Grafiken und AGB unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Alle 
Rechte vorbehalten.  
Stand: 06.07.2021 
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2015/2302. 

 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. COMPAGNIE DU PONANT 

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 

verfügt COMPAGNIE DU PONANT über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 

Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich 
verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme 
des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung 
und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
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• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. COMPAGNIE DU PONANT hat eine 
Insolvenzabsicherung mit abgeschlossen. Die Reisenden können APST (Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme), 15, Avenue Carnot, 75017 Paris, Tel: +33 (0)1 44 09 25 35/ Email: info@apst.travel 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von COMPAGNIE DU PONANT verweigert 
werden. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form 

 
 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/

